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I 

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EG) Nr. 291/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis-
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun-
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge-
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels-
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest-
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge-
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 9. April 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 JO 88,9 
MA 58,0 
SN 208,5 
TN 129,8 
TR 109,6 
ZZ 119,0 

0707 00 05 JO 155,5 
MA 51,1 
TR 125,0 
ZZ 110,5 

0709 90 70 JO 220,7 
MA 64,6 
TR 104,7 
ZZ 130,0 

0709 90 80 EG 60,4 
ZZ 60,4 

0805 10 20 CN 39,7 
EG 42,7 
IL 60,9 

MA 47,0 
TN 57,2 
TR 70,5 
ZZ 53,0 

0805 50 10 TR 48,3 
ZZ 48,3 

0808 10 80 AR 98,0 
BR 78,3 
CA 110,7 
CL 85,8 
CN 75,3 
MK 24,7 
NZ 118,5 
US 130,5 
UY 69,8 
ZA 81,0 
ZZ 87,3 

0808 20 50 AR 80,5 
CL 73,4 
CN 59,2 
UY 46,7 
ZA 96,3 
ZZ 71,2 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 292/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die vom 27. März bis zum 3. April 2009 
eingereichten Einfuhrlizenzanträge für das Subkontingent III im Rahmen des mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1067/2008 eröffneten gemeinschaftlichen Zollkontingents für Weichweizen anderer als 

hoher Qualität 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis-
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung ( 2 ), insbe-
sondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 der Kommis-
sion ( 3 ) ist ein jährliches Zollkontingent für die Einfuhr 
von 2 989 240 Tonnen Weichweizen anderer als hoher 
Qualität eröffnet worden. Dieses Kontingent ist in drei 
Subkontingente unterteilt. 

(2) Mit Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1067/2008 ist das Subkontingent III (laufende Nummer 
09.4125) in vier vierteljährliche Teilzeiträume unterteilt 
und ist die Menge für den Teilzeitraum Nr. 2 auf 
594 597 Tonnen und für den Zeitraum vom 1. April 
bis 30. Juni 2009 festgesetzt worden. 

(3) Aus der Mitteilung gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1067/2008 geht hervor, dass sich die 

vom 27. März 2009 ab 13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) 
bis zum 3. April 2009, 13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 derselben Ver-
ordnung eingereichten Anträge auf Mengen beziehen, die 
die verfügbaren Mengen übersteigen. Es ist daher zu be-
stimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt 
werden können, indem der auf die beantragten Mengen 
anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird. 

(4) Außerdem dürfen für den laufenden Kontingentsteilzeit-
raum keine Einfuhrlizenzen im Rahmen des Subkontin-
gents III gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 
mehr erteilt werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Jedem vom 27. März 2009 ab 13.00 Uhr (Brüsseler Orts-
zeit) bis zum 3. April 2009,, 13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) 
eingereichten Einfuhrlizenzantrag für das Subkontingent III ge-
mäß der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 wird für die bean-
tragten Mengen stattgegeben, auf die ein Zuteilungskoeffizient 
von 18,527184 % angewendet wird. 

(2) Die Erteilung von Lizenzen für ab dem 3. April 2009, 
13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) beantragte Mengen des Subkon-
tingents III gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 wird 
für den laufenden Kontingentsteilzeitraum ausgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 293/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Festsetzung des Ausfuhrerstattungshöchstbetrags für Butter im Rahmen der 
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 der Kommission 
vom 27. Juni 2008 zur Eröffnung einer Dauerausschrei-
bung für Ausfuhrerstattungen für bestimmte Milcher-
zeugnisse ( 2 ) wurde eine Dauerausschreibung eröffnet. 

(2) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1454/2007 
der Kommission vom 10. Dezember 2007 mit gemein-
samen Regeln zur Einführung eines Ausschreibungsver-
fahrens zur Festsetzung von Ausfuhrerstattungen für be-

stimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse ( 3 ) und nach Prü-
fung der im Rahmen der Ausschreibung eingereichten 
Angebote ist es angebracht, für die am 7. April 2009 
endende Angebotsfrist einen Ausfuhrerstattungshöchstbe-
trag festzusetzen. 

(3) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa-
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 eröff-
neten Dauerausschreibung wird im Anhang der vorliegenden 
Verordnung für die am 7. April 2009 endende Angebotsfrist 
der Erstattungshöchstbetrag für die Erzeugnisse und die Bestim-
mungen gemäß Artikel 1 Buchstaben a und b sowie Artikel 2 
der oben genannten Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 9. April 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

(EUR/100 kg) 

Erzeugnis Code der Ausfuhrerstattungsnomenklatur 
Ausfuhrerstattungshöchstbetrag bei Ausfuhr nach 

den Bestimmungen gemäß Artikel 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 619/2008 

Butter ex 0405 10 19 9700 60,00 

Butteroil ex 0405 90 10 9000 73,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 294/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Festsetzung des Ausfuhrerstattungshöchstbetrags für Magermilchpulver im Rahmen der 
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 der Kommission 
vom 27. Juni 2008 zur Eröffnung einer Dauerausschrei-
bung für Ausfuhrerstattungen für bestimmte Milcher-
zeugnisse ( 2 ) wurde eine Dauerausschreibung eröffnet. 

(2) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1454/2007 
der Kommission vom 10. Dezember 2007 mit gemein-
samen Regeln zur Einführung eines Ausschreibungsver-
fahrens zur Festsetzung von Ausfuhrerstattungen für be-

stimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse ( 3 ) und nach Prü-
fung der im Rahmen der Ausschreibung eingereichten 
Angebote ist es angebracht, für die am 7. April 2009 
endende Angebotsfrist einen Ausfuhrerstattungshöchstbe-
trag festzusetzen. 

(3) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa-
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 eröff-
neten Dauerausschreibung wird für die am 7. April 2009 en-
dende Angebotsfrist der Erstattungshöchstbetrag für das Erzeug-
nis und die Bestimmungen gemäß Artikel 1 Buchstabe c und 
Artikel 2 derselben Verordnung auf 22,00 EUR/100 kg festge-
setzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 9. April 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 295/2009 DER KOMMISSION 

vom 18. März 2009 

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomen-
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No-
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die 
Einreihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführ-
ten Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No-
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom-
binierte Nomenklatur – auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen – übernimmt 
und die aufgrund besonderer gemeinschaftlicher Regelun-
gen aufgestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maß-
nahmen im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün-
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, 
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No-
menklatur betreffen und die mit dem in dieser Verord-
nung festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstim-
men, während eines Zeitraums von drei Monaten von 
dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen des Arti-
kels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 
des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterverwendet wer-
den können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind-
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dem in dieser Verordnung 
festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstimmen, können 
während eines Zeitraums von drei Monaten gemäß den Bestim-
mungen des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 weiterverwendet werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 18. März 2009 

Für die Kommission 

László KOVÁCS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Warenzusammenstellung in Aufmachung für 
den Einzelverkauf, die aus einem digitalen Gerät 
in eigenem Gehäuse zur Aufzeichnung und 
Wiedergabe von Bild und Ton in verschiedenen 
Formaten, das Daten aus verschiedenen Quellen 
(z. B. Satellitenfernsehempfänger, automatische 
Datenverarbeitungsmaschinen, Videokameraauf-
nahmegeräten) empfangen kann, und aus An-
schlusskabeln, einer CD-ROM, einer Bedienungs-
anleitung, Schrauben und einem Schraubenzie-
her besteht. 

Das Gerät enthält eine Leiterplatte mit aktiven 
und passiven Elementen (notwendig für die Auf-
zeichnung und Wiedergabe von Ton und Video) 
einschließlich eines Mikroprozessors. 

Das Gerät ist mit folgenden Schnittstellen aus-
gerüstet: 

— einem USB-Port, 

— VGA und 

— Audio- und Videoports. 

Weiterhin ist es ausgestattet mit Bedienknöpfen 
(power, play, pause, volume) und einem Infra-
rotempfänger für eine Fernbedienung. 

Das Gerät ist für die Aufnahme einer Festplatte 
konzipiert. 

8521 90 00 Einreihung gemäß der Allgemeinen Vorschriften 
1, 2 Buchstabe a, 3 Buchstabe b und 6 für die 
Auslegung der Kombinierten Nomenklatur, der 
Zusätzlichen Anmerkung 1 zu Abschnitt XVI 
und des Wortlauts der KN-Codes 8521 und 
8521 90 00. 

Da das Gerät abgesehen von einer Festplatte alle 
notwendigen elektronischen Bauteile für die 
Ausführung der Funktionen der Position 8521 
enthält und da diese Bestandteile auch bei feh-
lender Festplatte für keine anderen Funktionen 
als die Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton 
und Bild verwendet werden können, hat es ge-
mäß der Allgemeinen Vorschrift 2 Buchstabe a 
die wesentlichen Beschaffenheitsmerkmale einer 
vollständigen oder fertigen Ware der Position 
8521. Daher stellt die Tatsache, dass das Gerät 
keine Festplatte enthält, keinen Hinderungs-
grunds für die Einreihung als eine vollständige 
oder fertige Ware dar. 

Eine Einreihung in die Position 8522 als Teil, 
erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für 
Geräte der Position 8521 bestimmt, ist daher 
ausgeschlossen. 

Das Gerät ist somit als Gerät zur Bild- und Ton-
aufzeichnung oder wiedergabe in die Position 
8521 einzureihen. 

Der Schraubenzieher ist gemäß der Zusätzlichen 
Anmerkung 1 zu Abschnitt XVI mit dem Gerät 
einzureihen, da er zur Montage und Wartung 
desselben erforderlich ist.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 296/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

mit Durchführungsbestimmungen für die administrative Unterstützung bei der im Rahmen der 
Kontingentierungsregelung vorgenommenen Ausfuhr von bestimmtem Käse, dem bei der Einfuhr 

in die Vereinigten Staaten von Amerika eine besondere Behandlung zugute kommen kann 

(Neufassung) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 172 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2248/85 der Kommission 
vom 25. Juli 1985 mit Durchführungsbestimmungen 
für die verwaltungsmäßige Unterstützung bei der im Rah-
men der Kontingentierungsregelung vorgenommenen 
Ausfuhr von bestimmtem Käse, dem bei der Einfuhr in 
die Vereinigten Staaten von Amerika eine besondere Be-
handlung zugute kommen kann ( 2 ) wurde mehrfach in 
wesentlichen Punkten geändert ( 3 ). Aus Gründen der Klar-
heit empfiehlt es sich, im Rahmen der jetzt anstehenden 
Änderungen eine Neufassung der Verordnung vorzuneh-
men. 

(2) Die Gemeinschaft und die Vereinigten Staaten von Ame-
rika haben im Rahmen des GATT vereinbart, die ab 1. Ja-
nuar 1980 einer Kontingentierungsregelung unterlie-
gende Einfuhr von Käse gemeinschaftlichen Ursprungs 
in die Vereinigten Staaten zuzulassen. Diese Vereinbarung 
wurde durch den Beschluss 80/272/EWG des Rates ( 4 ) 
gebilligt. 

(3) Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich 
darin, alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, 
damit die Verwaltung dieses Kontingents seine volle Aus-
nutzung ermöglicht. Erfahrungsgemäß sollte die Verwal-
tungszusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika verstärkt werden, damit die volle Ausnutzung 
des Kontingents für Käse gemeinschaftlichen Ursprungs 
gewährleistet werden kann. Zu diesem Zweck muss die 
betreffende Käsesorte von einer Bescheinigung begleitet 
sein, die von den zuständigen Behörden in der Gemein-
schaft auszustellen ist. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die einer Kontingentierungsregelung unterliegende Ausfuhr 
von „Swiss or Emmentaler cheese with eye formation“ der Tarif-
stellen 0406.90.44 bis 0406.90.48 des „Harmonised Tariff 
Schedule of the United States“ nach den Vereinigten Staaten 
von Amerika (einschließlich Puerto Rico und Hawaii) stellt die 
zuständige Behörde des Ausfuhrmitgliedstaats auf Antrag des 
Ausführers eine Bescheinigung aus, die dem in Anhang I ent-
haltenen Muster entspricht. 

Artikel 2 

(1) Die Vordrucke der Bescheinigungen gemäß Artikel 1 sind 
in englischer Sprache auf weißem Papier gedruckt. Ihr Format 
beträgt 210 × 296 mm. Jede Bescheinigung ist durch eine von 
der ausstellenden Behörde angegebene Ordnungsnummer ge-
kennzeichnet. Die Ausfuhrmitgliedstaaten können verlangen, 
dass die auf ihrem Hoheitsgebiet auszustellenden Bescheinigun-
gen zusätzlich zur englischen Sprache auch in einer ihrer Amts-
sprachen erstellt werden. 

(2) Von den Bescheinigungen werden je ein Original und 
zumindest zwei Abschriften ausgefertigt. Die Abschriften tragen 
dieselbe Ordnungsnummer wie ihr Original. Original und Ab-
schriften werden mit der Schreibmaschine oder handschriftlich 
ausgefüllt. In letzterem Fall sind sie mit Tinte in Druckbuchsta-
ben auszufüllen. 

Artikel 3 

(1) Die Bescheinigung und ihre Abschriften werden von der 
Behörde ausgestellt, die der Ausfuhrmitgliedstaat zu diesem 
Zweck bezeichnet. 

(2) Die ausstellende Behörde verwahrt eine Abschrift der Be-
scheinigung. Das Original und die zweite Abschrift werden der 
Zollstelle in der Gemeinschaft vorgelegt, bei der die Ausfuhrer-
klärung eingereicht wird. 

(3) Die in Absatz 2 genannte Zollstelle füllt das für diesen 
Zweck auf dem Original vorgesehene Feld aus und übergibt das 
Original dem Ausführer oder seinem Vertreter. Die Abschrift 
wird von der Zollstelle verwahrt. 

Artikel 4 

Die Bescheinigung gilt nur, wenn sie von der Zollstelle 
ordnungsgemäß abgezeichnet ist. Sie gilt für die angegebene 
Menge Käse und muss den Zollbehörden der Vereinigten Staa-
ten von Amerika vorgelegt werden. Eine Menge, die um höchs-
tens 5 % über die in der Bescheinigung angegebene Menge hi-
nausgeht, gilt jedoch als im Rahmen dieser Bescheinigung zu-
lässig.
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Artikel 5 

Die Mitgliedstaaten treffen alle Maßnahmen, die zur Kontrolle 
von Ursprung, Art, Zusammensetzung und Qualität des Käses, 
für den die Bescheinigungen ausgestellt werden, notwendig sind. 

Artikel 6 

Die Verordnung (EWG) Nr. 2248/85 wird aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verordnung nach der Entsprechungstabelle 
in Anhang III. 

Artikel 7 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Mariann FISCHER BOEL 
Mitglied der Kommission
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ANHANG I 

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT
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ANHANG II 

Aufgehobene Verordnung mit ihren nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EWG) Nr. 2248/85 der Kommission 
(ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 9) 

Verordnung (EWG) Nr. 2651/85 der Kommission 
(ABl. L 251 vom 20.9.1985, S. 40) 

Verordnung (EWG) Nr. 222/88 der Kommission 
(ABl. L 28 vom 1.2.1988, S. 1) 

Nur Artikel 29 

Verordnung (EG) Nr. 3450/93 der Kommission 
(ABl. L 316 vom 17.12.1993, S. 4) 

Nur Artikel 2 

ANHANG III 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EWG) Nr. 2248/85 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 bis 5 Artikel 1 bis 5 

— Artikel 6 

Artikel 6 Artikel 7 

Anhang I — 

Anhang II Anhang I 

— Anhang II 

— Anhang III
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VERORDNUNG (EG) Nr. 297/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 mit Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EG) Nr. 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend 
Drogenausgangsstoffe und zur Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates zur Festlegung von 
Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenausgangsstoffen zwischen der 

Gemeinschaft und Drittländern 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates vom 
22. Dezember 2004 zur Festlegung von Vorschriften für die 
Überwachung des Handels mit Drogenausgangsstoffen zwischen 
der Gemeinschaft und Drittländern ( 1 ), insbesondere auf Arti-
kel 11 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 der Kommis-
sion ( 2 ) ist festgelegt, welche Bestimmungsdrittländer bei 
der Ausfuhr von Drogenausgangsstoffen aus der Gemein-
schaft spezielle Überwachungsmaßnahmen erfordern. In 
Anhang IV der genannten Verordnung sind für jeden der 
in den Kategorien 2 und 3 des Anhangs zu der Verord-
nung (EG) Nr. 111/2005 erfassten Stoffe die Länder ge-
nannt, für die eine Vorausfuhrunterrichtung erforderlich 
ist. Auf den Listen stehen Drittländer, die um Vorausfuhr-
unterrichtung gemäß Artikel 12 Absatz 10 des Überein-
kommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den 
unerlaubten Handel mit Suchtstoffen und psychotropen 
Substanzen ersucht haben. 

(2) Rumänien ist in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 
1277/2005 aufgeführt. Da Rumänien ein Mitgliedstaat 
geworden ist, muss es aus den Listen gestrichen werden. 

(3) In Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 sind 
nicht alle Drittländer aufgeführt, die seit dem Inkrafttre-
ten der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 um Vorausfuhr-
unterrichtungen ersucht haben. Seit 2005 haben Kanada, 
die Malediven, Oman und Korea solche Ersuchen vorge-
legt und sollten daher eingefügt werden. 

(4) Daher sollte die Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 ent-
sprechend geändert werden. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses nach Arti-
kel 30 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 erhält die Fas-
sung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

László KOVÁCS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

„ANHANG IV 

1. Liste der Länder gemäß Artikel 20, bei denen für die Ausfuhr erfasster Stoffe der Kategorie 2 des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 111/2005 eine Vorausfuhrunterrichtung erforderlich ist 

Stoff Bestimmung 

Essigsäureanhydrid 
Kaliumpermanganat 

Jedes Drittland 

Anthranilsäure Antigua und Barbuda 

Benin 

Bolivien 

Brasilien 

Kanada 

Kaimaninseln 

Chile 

Kolumbien 

Costa Rica 

Dominikanische Republik 

Ecuador 

Äthiopien 

Haiti 

Indien 

Indonesien 

Jordanien 

Kasachstan 

Libanon 

Madagaskar 

Malaysia 

Malediven 

Mexiko 

Nigeria 

Oman 

Paraguay 

Peru 

Philippinen 

Republik Moldau 

Russische Föderation 

Saudi-Arabien 

Südafrika 

Tadschikistan 

Türkei 

Vereinigte Arabische Emirate 

Vereinigte Republik Tansania 

Venezuela 

Phenylessigsäure 

Piperidin 

Antigua und Barbuda 

Benin 

Bolivien 

Brasilien 

Kanada 

Kaimaninseln 

Chile 

Kolumbien 

Costa Rica 

Dominikanische Republik 

Ecuador 

Äthiopien 

Haiti 

Indien 

Indonesien 

Jordanien 

Kasachstan 

Libanon 

Madagaskar 

Malaysia 

Malediven 

Mexiko 

Nigeria 

Oman 

Paraguay 

Peru 

Philippinen 

Republik Moldau 

Russische Föderation 

Saudi-Arabien 

Tadschikistan 

Türkei 

Vereinigte Arabische Emirate 

Vereinigte Republik Tansania 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Venezuela
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2. Liste der Länder gemäß den Artikeln 20 und 22, für die bei der Ausfuhr erfasster Stoffe der Kategorie 3 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 eine Vorausfuhrunterrichtung und eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich 
sind 

Stoff Bestimmung 

Methylethylketon (MEK) ( 1 ) 

Toluol ( 1 ) 

Aceton ( 1 ) 

Ethylether ( 1 ) 

Antigua und Barbuda 

Argentinien 

Benin 

Bolivien 

Brasilien 

Kanada 

Kaimaninseln 

Chile 

Kolumbien 

Costa Rica 

Dominikanische Republik 

Ecuador 

Ägypten 

El Salvador 

Äthiopien 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Indien 

Jordanien 

Kasachstan 

Libanon 

Madagaskar 

Malaysia 

Malediven 

Mexiko 

Nigeria 

Oman 

Pakistan 

Paraguay 

Peru 

Philippinen 

Republik Moldau 

Republik Korea 

Russische Föderation 

Saudi-Arabien 

Tadschikistan 

Türkei 

Vereinigte Arabische Emirate 

Vereinigte Republik Tansania 

Uruguay 

Venezuela 

Salzsäure 

Schwefelsäure 

Bolivien 

Chile 

Kolumbien 

Ecuador 

Peru 

Türkei 

Venezuela 

( 1 ) Einschließlich der Salze dieser Stoffe, sofern solche Salze möglich sind.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 298/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 zur Erstellung der gemeinschaftlichen Liste der 
Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 über 
die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunter-
nehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersa-
gung ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen 
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens und 
zur Aufhebung des Artikels 9 der Richtlinie 2004/36/EG ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission 
vom 22. März 2006 wurde die in Kapitel II der Verord-
nung (EG) Nr. 2111/2005 ( 2 ) genannte gemeinschaftliche 
Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemein-
schaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist, erstellt. 

(2) Gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
2111/2005 haben einige Mitgliedstaaten der Kommission 
Angaben übermittelt, die im Zusammenhang mit der 
Aktualisierung der gemeinschaftlichen Liste von Belang 
sind. Einschlägige Informationen wurden auch von Dritt-
staaten mitgeteilt. Auf dieser Grundlage sollte die gemein-
schaftliche Liste aktualisiert werden. 

(3) Die Kommission hat alle betroffenen Luftfahrtunterneh-
men entweder unmittelbar, oder sofern dies nicht mög-
lich war, über die für die Regulierungsaufsicht über diese 
Luftfahrtunternehmen zuständigen Behörden informiert 
und die wesentlichen Tatsachen und Überlegungen ange-
geben, die die Grundlage einer Entscheidung bilden wür-
den, diesen Unternehmen den Flugbetrieb in der Gemein-
schaft zu untersagen oder die Bedingungen einer Be-
triebsuntersagung eines Luftfahrtunternehmens zu än-
dern, das in der gemeinschaftlichen Liste erfasst ist. 

(4) Die Kommission hat den betreffenden Luftfahrtunterneh-
men Gelegenheit gegeben, die von den Mitgliedstaaten 
vorgelegten Unterlagen einzusehen, sich schriftlich dazu 
zu äußern und ihren Standpunkt innerhalb von 10 Tagen 
der Kommission sowie dem Flugsicherheitsausschuss, der 
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der tech-
nischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in 
der Zivilluftfahrt ( 3 ) eingesetzt wurde, mündlich vorzutra-
gen. 

(5) Die für die Regulierungsaufsicht über die betreffenden 
Luftfahrtunternehmen zuständigen Behörden wurden 
von der Kommission sowie in bestimmten Fällen von 
einigen Mitgliedstaaten konsultiert. 

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 474/2006 ist daher entspre-
chend zu ändern. 

Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft 

(7) Aufgrund der Ergebnisse von Vorfeldinspektionen, die an 
Luftfahrzeugen bestimmter Luftfahrtunternehmen der 
Gemeinschaft im Rahmen des SAFA-Programms durch-
geführt wurden, sowie von bereichsspezifischen Inspek-
tionen und Audits der jeweiligen nationalen Luftfahrtbe-
hörden haben einige Mitgliedstaaten bestimmte Durchset-
zungsmaßnahmen getroffen. Sie haben die Kommission 
und den Flugsicherheitsausschuss über diese Maßnahmen 
in Kenntnis gesetzt: Die zuständigen Behörden Schwe-
dens haben dem Luftfahrtunternehmen Nordic Regional 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis entzogen und die Luft-
verkehrsbetreiberzeugnisse der Luftfahrtunternehmen Fly 
Excellent und Aero Syncro ausgesetzt; die zuständigen 
Behörden Spaniens haben dem Luftfahrtunternehmen 
Bravo Airlines das Luftverkehrsbetreiberzeugnis und die 
Betriebsgenehmigung entzogen; die zuständigen Behör-
den Portugals haben die Aussetzung des Luftverkehrsbet-
reiberzeugnisses des Luftfahrtunternehmens Luzair am 
22. Januar 2009 aufgehoben, nachdem sie überprüft hat-
ten, dass das Unternehmen Maßnahmen zur Mängelbe-
hebung erfolgreich abgeschlossen hatte; die zuständigen 
Behörden Griechenlands haben die Aussetzung des Luft-
verkehrsbetreiberzeugnisses des Luftfahrtunternehmens 
Hellenic Imperial Airways am 18. Dezember 2008 auf-
gehoben, nachdem sie überprüft hatten, dass das Unter-
nehmen Maßnahmen zur Mängelbehebung erfolgreich 
abgeschlossen hatte, und am 28. Januar 2009 das Luft-
verkehrsbetreiberzeugnis des Luftfahrtunternehmens Eu-
roair Ltd ausgesetzt, nachdem das Unternehmen darum 
ersucht hatte und nachdem seine Genehmigung als Un-
ternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit ausgesetzt worden war. 

Luftfahrtunternehmen aus der Republik Kasachstan 

Starline KZ 

(8) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in Kasachstan zugelassenen Un-
ternehmens Starline KZ. Diese Mängel wurden von Bul-
garien und anderen ECAC-Staaten bei Vorfeldinspektio-
nen im Rahmen des SAFA-Programms festgestellt ( 4 ). Die 
wiederholten Verstöße deuten auf systemische Sicher-
heitsmängel in den Bereichen Betrieb und Instandhaltung 
hin.
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(9) Starline KZ hat nicht angemessen und rechtzeitig auf eine 
Anfrage der bulgarischen Zivilluftfahrtbehörde hinsicht-
lich der Sicherheitsaspekte seines Flugbetriebs geantwor-
tet, was Anzeichen für eine mangelnde Kommunikation 
ist, wie das Fehlen einer angemessenen Antwort auf 
Schreiben dieses Mitgliedstaats erkennen lässt. Starline 
KZ hat erkennen lassen, dass ihm die Fähigkeit zur Be-
hebung dieser nach wie vor bestehenden Sicherheitsmän-
gel fehlt. 

(10) Aufgrund der vorstehend genannten Mängel hat die 
Kommission am 27. Januar 2009 Konsultationen mit 
den zuständigen Behörden Kasachstans aufgenommen. 
Sie hat dabei schwerwiegende Bedenken bezüglich der 
Sicherheit des Betriebs von Starline KZ vorgebracht und 
nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 um 
Klärungen bezüglich der von den zuständigen Behörden 
sowie von dem Unternehmen getroffenen Maßnahmen 
zur Behebung dieser Mängel gebeten. 

(11) Diese Behörden haben nicht angemessen und rechtzeitig 
auf eine Anfrage der Kommission hinsichtlich der Sicher-
heitsaufsicht über Starline KZ geantwortet, da die Kom-
mission die angeforderten Informationen, insbesondere 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Unternehmens mit 
sämtlichen dazugehörenden Betriebsspezifikationen, An-
forderungen und Einschränkungen nicht innerhalb der 
gesetzten Frist erhalten hat. 

(12) Starline KZ beantragte eine Anhörung vor dem Flugsi-
cherheitsausschuss und wurde am 24. März 2009 gehört. 
Bei der Anhörung wurden jedoch keine hinreichenden 
Belege dafür erbracht, dass die Behebungsmaßnahmen 
zufrieden stellend abgeschlossen worden waren. Während 
der Anhörung teilten die zuständigen Behörden Kasachs-
tans der Kommission mit, dass sie am 4. Februar 2009 
beschlossen hatten, den Flugbetrieb von Starline KZ auf 
Gebiete außerhalb des europäischen Luftraums zu be-
schränken. 

(13) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher 
festgestellt, dass Starline KZ die einschlägigen Sicherheits-
normen nicht einhält und demzufolge in Anhang A auf-
geführt werden sollte. 

East Wing 

(14) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in Kasachstan zugelassenen Un-
ternehmens East Wing. Diese Mängel wurden von Frank-
reich und Rumänien bei Vorfeldinspektionen im Rahmen 
des SAFA-Programms festgestellt ( 1 ). Die wiederholte 
Feststellung dieser Inspektionsergebnisse deutet auf syste-
mische Sicherheitsmängel hin. 

(15) East Wing hat nicht angemessen auf eine Anfrage der 
französischen Zivilluftfahrtbehörde hinsichtlich der Si-
cherheitsaspekte seines Flugbetriebs geantwortet, was An-
zeichen für eine mangelnde Kommunikation ist, wie das 
Fehlen einer angemessenen Antwort auf Schreiben dieses 
Mitgliedstaats erkennen lässt. East Wing hat erkennen 

lassen, dass ihm die Fähigkeit zur Behebung dieser nach 
wie vor bestehenden Sicherheitsmängel fehlt. 

(16) Aufgrund der vorstehend genannten Mängel hat die 
Kommission Konsultationen mit den zuständigen Behör-
den Kasachstans aufgenommen. Sie hat dabei schwerwie-
gende Bedenken bezüglich der Sicherheit des Betriebs 
von East Wing vorgebracht und um Klärungen bezüglich 
der von den zuständigen Behörden sowie von dem Un-
ternehmen getroffenen Maßnahmen zur Behebung dieser 
Mängel gebeten. 

(17) Es liegen Beweise dafür vor, dass East Wing den Betrieb 
des Luftfahrtunternehmens GST Aero übernommen hat, 
ein Luftfahrtunternehmen, das am 22. März 2006 in An-
hang A aufgenommen ( 2 ) und im März 2007, nachdem 
die zuständigen Behörden Kasachstans der Kommission 
den Entzug des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) 
mitgeteilt hatten ( 3 ), aus diesem gestrichen wurde. 

(18) Die zuständigen Behörden Kasachstans teilten mit, dass 
sie den Flugbetrieb von East Wing am 4. Februar 2009 
auf Gebiete außerhalb des europäischen Luftraums be-
schränkt hatten. Diese Behörden haben jedoch nicht an-
gemessen und rechtzeitig auf eine Anfrage der Kommis-
sion hinsichtlich der Sicherheitsaufsicht über East Wing 
geantwortet, da sie keine angemessenen Nachweise über 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Unternehmens mit 
sämtlichen dazugehörenden Betriebsspezifikationen, An-
forderungen und Einschränkungen vorgelegt haben. 

(19) East Wing beantragte eine Anhörung vor dem Flugsicher-
heitsausschuss und wurde am 24. März 2009 gehört. Bei 
der Anhörung wurden jedoch keine hinreichenden Belege 
dafür erbracht, dass die Behebungsmaßnahmen zufrieden 
stellend abgeschlossen worden waren. Zudem wurde 
deutlich, dass das Unternehmen nichts von den Beschrän-
kungen seiner Flüge in den europäischen Luftraum 
wusste. Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien 
wird daher festgestellt, dass East Wing die einschlägigen 
Sicherheitsnormen nicht einhält und demzufolge in An-
hang A aufgeführt werden sollte. 

ATMA Airlines 

(20) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in Kasachstan zugelassenen Un-
ternehmens ATMA Airlines. Diese Mängel wurden durch 
Deutschland, Norwegen und die Türkei bei Vorfeldin-
spektionen im Rahmen des SAFA-Programms festge-
stellt ( 4 ). Die wiederholte Feststellung dieser Inspektions-
ergebnisse deutet auf systemische Sicherheitsmängel hin. 

(21) ATMA Airlines hat nicht angemessen und rechtzeitig auf 
eine Anfrage der deutschen und norwegischen Zivilluft-
fahrtbehörde hinsichtlich der Sicherheitsaspekte seines 
Flugbetriebs geantwortet, was Anzeichen für eine man-
gelnde Kommunikation ist, wie das Fehlen einer ange-
messenen Antwort auf Schreiben dieser Staaten erkennen 
lässt. ATMA Airlines hat erkennen lassen, dass ihm die 
Fähigkeit zur Behebung dieser nach wie vor bestehenden 
Sicherheitsmängel fehlt.
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(22) Aufgrund der vorstehend genannten Mängel hat die 
Kommission Konsultationen mit den zuständigen Behör-
den Kasachstans aufgenommen. Sie hat dabei schwerwie-
gende Bedenken bezüglich der Sicherheit des Betriebs 
von ATMA Airlines vorgebracht und um Klärungen be-
züglich der von den zuständigen Behörden sowie von 
dem Unternehmen getroffenen Maßnahmen zur Behe-
bung dieser Mängel gebeten. 

(23) Die zuständigen Behörden Kasachstans teilten mit, dass 
sie den Flugbetrieb von ATMA Airlines am 4. Februar 
2009 auf Gebiete außerhalb des europäischen Luftraums 
beschränkt hatten. Diese Behörden haben jedoch nicht 
angemessen und rechtzeitig auf eine Anfrage der Kom-
mission hinsichtlich der Sicherheitsaufsicht über ATMA 
Airlines geantwortet, da sie keine angemessenen Nach-
weise über das Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Unter-
nehmens mit sämtlichen dazugehörenden Betriebsspezifi-
kationen, Anforderungen und Einschränkungen vorgelegt 
haben. 

(24) ATMA Airlines beantragte eine Anhörung vor dem Flug-
sicherheitsausschuss und wurde am 24. März 2009 ge-
hört. Bei der Anhörung wurden jedoch keine hinreichen-
den Belege dafür erbracht, dass die Behebungsmaßnah-
men zufrieden stellend abgeschlossen worden waren. 

(25) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher 
festgestellt, dass ATMA Airlines die einschlägigen Sicher-
heitsnormen nicht einhält und demzufolge in Anhang A 
aufgeführt werden sollte. 

Berkut Air 

(26) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in Kasachstan zugelassenen Un-
ternehmens Berkut Air. Diese Mängel wurden von Frank-
reich und Rumänien bei Vorfeldinspektionen im Rahmen 
des SAFA-Programms festgestellt ( 1 ). Die wiederholte 
Feststellung dieser Inspektionsergebnisse deutet auf syste-
mische Sicherheitsmängel hin. 

(27) Berkut Air hat nicht angemessen und rechtzeitig auf eine 
Anfrage der rumänischen Zivilluftfahrtbehörde hinsicht-
lich der Sicherheitsaspekte seines Flugbetriebs geantwor-
tet, was Anzeichen für eine mangelnde Kommunikation 
ist, wie das Fehlen einer angemessenen Antwort auf 
Schreiben dieses Mitgliedstaats erkennen lässt. Berkut 
Air hat erkennen lassen, dass ihm die Fähigkeit zur Be-
hebung dieser nach wie vor bestehenden Sicherheitsmän-
gel fehlt. 

(28) Aufgrund der vorstehend genannten Mängel hat die 
Kommission Konsultationen mit den zuständigen Behör-
den Kasachstans aufgenommen. Sie hat dabei schwerwie-
gende Bedenken bezüglich der Sicherheit des Betriebs 
von Berkut Air vorgebracht und um Klärungen bezüglich 
der von den zuständigen Behörden getroffenen Maßnah-
men zur Behebung dieser Mängel gebeten. 

(29) Die zuständigen Behörden Kasachstans teilten mit, dass 
sie das Luftverkehrsbetreiberzeugnis von BEK Air, vor-
mals Berkut Air, im Februar 2009 ausgesetzt hatten. 
Diese Behörden haben jedoch nicht angemessen und 
rechtzeitig auf eine Anfrage der Kommission hinsichtlich 
der Sicherheitsaufsicht über Berkut Air geantwortet, da 
sie weder die angeforderten Unterlagen noch Unterlagen 
zum Nachweis der getroffenen Durchsetzungsmaßnah-
men übermittelt haben. 

(30) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher 
festgestellt, dass Berkut Air die einschlägigen Sicherheits-
normen nicht einhält und demzufolge in Anhang A auf-
geführt werden sollte. 

Air Company Kokshetau 

(31) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in Kasachstan zugelassenen Un-
ternehmens Air Company Kokshetau. Diese Mängel wur-
den von Italien bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des 
SAFA-Programms festgestellt ( 2 ). Diese Mängel betreffen 
Luftfahrzeuge des Musters IL-62, die nicht mit TAWS 
(E-GPWS), Sitzgurten, schnell aufsetzbaren Sauerstoffmas-
ken für Flüge oberhalb FL 250 und einem angemessenen 
System zur Beleuchtung des Fluchtwegs ausgestattet sind. 

(32) Air Company Kokshetau hat nicht angemessen und 
rechtzeitig auf eine Anfrage der italienischen Zivilluft-
fahrtbehörde hinsichtlich der Sicherheitsaspekte seines 
Flugbetriebs geantwortet, was Anzeichen für eine man-
gelnde Kommunikation ist, wie das Fehlen einer ange-
messenen Antwort auf Schreiben dieses Mitgliedstaats er-
kennen lässt. Air Company Kokshetau hat erkennen las-
sen, dass ihm die Fähigkeit zur Behebung dieser nach wie 
vor bestehenden Sicherheitsmängel fehlt. 

(33) Aufgrund der vorstehend genannten Mängel hat die 
Kommission Konsultationen mit den zuständigen Behör-
den Kasachstans aufgenommen. Sie hat dabei schwerwie-
gende Bedenken bezüglich der Sicherheit des Betriebs 
von Air Company Kokshetau vorgebracht und um Klä-
rungen bezüglich der von den zuständigen Behörden ge-
troffenen Maßnahmen zur Behebung dieser Mängel ge-
beten. 

(34) Die zuständigen Behörden Kasachstans teilten der Kom-
mission mit, dass sie beschlossen hatten, die Luftfahr-
zeuge des Musters IL-62M mit den Seriennummern 
1138234 und 1748445 am 13. Februar 2009 aus dem 
Luftverkehrsbetreiberzeugnis von Air Company Kokshe-
tau zu streichen, und dass sie überdies vorhatten, das 
Luftverkehrsbetreiberzeugnis dieses Unternehmens am 
24. März aufgrund seiner Insolvenz zu annullieren. Diese 
Behörden haben jedoch nicht angemessen auf eine An-
frage der Kommission hinsichtlich der Übermittlung von 
Unterlagen zum Nachweis des Entzugs des Luftverkehrs-
betreiberzeugnisses geantwortet.
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(35) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher 
festgestellt, dass Air Company Kokshetau die einschlägi-
gen Sicherheitsnormen nicht einhält und demzufolge in 
Anhang A aufgeführt werden sollte. 

Sayat Air 

(36) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in Kasachstan zugelassenen Un-
ternehmens Sayat Air. Diese Mängel wurden von einem 
ECAC-Staat bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des 
SAFA-Programms festgestellt ( 1 ). Diese Mängel betreffen 
ein Luftfahrzeug des Musters IL-62, das nicht mit a) 
TAWS (E-GPWS), b) schnell aufsetzbaren Sauerstoffmas-
ken für die Besatzungsmitglieder, c) Rettungswesten und 
d) einem angemessenen System zur Beleuchtung des 
Fluchtwegs ausgestattet ist. Überdies wurde das Luftfahr-
zeug eingesetzt, obwohl sich weder Checklisten für Not-
fälle noch eine Freigabebescheinigung an Bord befanden 
und die NAV-Datenbank mehr als zwei Jahre veraltet 
war. 

(37) Sayat Air hat erkennen lassen, dass ihm die Fähigkeit zur 
Behebung dieser nach wie vor bestehenden Sicherheits-
mängel fehlt. 

(38) Die zuständigen Behörden Kasachstans haben nicht an-
gemessen und rechtzeitig auf eine Anfrage der Kommis-
sion hinsichtlich der Sicherheitsaufsicht über Sayat Air 
geantwortet, was Anzeichen für eine mangelnde Kommu-
nikation ist, wie das Fehlen einer angemessenen Antwort 
auf Schreiben der Kommission, insbesondere hinsichtlich 
der Mitteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses des 
Unternehmens mit sämtlichen dazugehörenden Betriebs-
spezifikationen, Anforderungen und Einschränkungen, er-
kennen lässt. 

(39) Die zuständigen Behörden Kasachstans haben nicht nach-
gewiesen, dass sie eine angemessene Aufsicht über dieses 
Unternehmen gemäß ihren Verpflichtungen nach dem 
Abkommen von Chicago ausüben. 

(40) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher 
festgestellt, dass Sayat Air die einschlägigen Sicherheits-
normen nicht einhält und demzufolge in Anhang A auf-
geführt werden sollte. 

Scat 

(41) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in Kasachstan zugelassenen Un-
ternehmens Scat. Insbesondere ist ein Luftfahrzeug des 
Musters Yak-42 mit dem Eintragungskennzeichen UP- 
Y4205 nicht gemäß den ICAO-Bestimmungen mit 
TAWS (E-GPWS) ausgestattet. Diese Mängel wurden 
von einem ECAC-Staat bei Vorfeldinspektionen im Rah-
men des SAFA-Programms festgestellt ( 2 ). 

(42) Aufgrund der vorstehend genannten Mängel hat die 
Kommission Konsultationen mit den zuständigen Behör-
den Kasachstans aufgenommen. Sie hat dabei schwerwie-
gende Bedenken bezüglich der Sicherheit des Betriebs 

von Scat vorgebracht und um Klärungen bezüglich der 
von den zuständigen Behörden getroffenen Maßnahmen 
zur Behebung dieser Mängel gebeten. 

(43) Die zuständigen Behörden Kasachstans wiesen nach, dass 
sie das Luftfahrtzeug Yak-42 mit dem Eintragungskenn-
zeichen UP-Y4205 aus dem Register gestrichen hatten. 

(44) Scat beantragte eine Anhörung vor dem Flugsicherheits-
ausschuss und bestätigte während seiner Anhörung am 
24. März 2009, dass dieses Luftfahrzeug nicht mehr in 
Betrieb war. 

(45) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass keine 
weiteren Maßnahmen in Bezug auf dieses Unternehmen 
erforderlich sind. 

Allgemeine Sicherheitsaufsicht über Luftfahrtunternehmen aus 
der Republik Kasachstan 

(46) Die Kommission hat die zuständigen kasachischen Be-
hörden darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Leis-
tungsüberwachung einiger weiterer in Kasachstan zuge-
lassener Luftfahrtunternehmen die Ergebnisse von Vorfel-
dinspektionen nach wie vor Anlass zur Sorge geben. Die 
zuständigen kasachischen Behörden wurden aufgefordert, 
für Klarheit zu sorgen und gegebenenfalls die notwen-
digen Maßnahmen zu ergreifen. 

(47) Die zuständigen Behörden Kasachstans meldeten eine 
Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen, die sie in Bezug 
auf mehrere kasachische Luftfahrtunternehmen getroffen 
hatten. Sie teilten insbesondere mit, dass sie den Flugbe-
trieb von Investavia, Skybus und Aytirau Aye Zholy am 
4. Februar 2009 auf Gebiete außerhalb des europäischen 
Luftraums beschränkt hatten. Die Kommission wird un-
verzüglich Konsultationen mit den kasachischen Behör-
den aufnehmen und in Bezug auf diese Unternehmen das 
in Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 aufge-
führte Verfahren einleiten. 

(48) Die Kommission fordert die zuständigen Behörden Ka-
sachstans nachdrücklich auf, ihre Bemühungen um eine 
Reform des Zivilluftfahrtssystems und ihre Sicherheitsauf-
sicht über alle in diesem Land zugelassenen Luftfahrtun-
ternehmen zu verstärken. Die Kommission wird die Kon-
sultationen mit diesen Behörden weiterführen, um die 
Lage der kasachischen Luftfahrtunternehmen zu beurtei-
len, und ist bereit, alle zu diesem Zweck fristgerecht vor-
gelegten Nachweise gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
zu bewerten. 

Orient Thai Airlines und One-Two-Go Airlines 

(49) Nach dem Unfall des One-Two-Go-Fluges OG 269 in 
Phuket am 16. September 2007, der zu einem Totalscha-
den des Luftfahrzeugs, einer MD-80, führte und 90 To-
desopfer — darunter zahlreiche europäische Fluggäste — 
forderte, hat die Kommission mit den für die Sicherheits-
aufsicht über dieses Unternehmen zuständigen Behörden 
Thailands Konsultationen aufgenommen.
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(50) Die Kommission sandte diesen Luftfahrtunternehmen am 
5. März 2009 ein Schreiben nach Artikel 7 der Verord-
nung (EG) Nr. 2111/2005 zu. 

(51) Die zuständigen Behörden Thailands (thailändische Zivil-
luftfahrtbehörde) haben der Kommission mitgeteilt, dass 
nach dem Unfall durchgeführte Untersuchungen ergaben, 
dass sowohl Orient Thai als auch sein Tochterunterneh-
men One-Two-Go gegen luftverkehrsrechtliche Bestim-
mungen verstoßen haben, insbesondere durch die Fäl-
schung der Befähigungsüberprüfungen von neun Piloten 
der Unternehmen. Infolgedessen setzte die thailändische 
Zivilluftfahrtbehörde die MD-80-Flüge von One-Two-Go 
und Orient Thai aus und forderten diese Unternehmen 
auf, eine Reihe von Maßnahmen zur Mängelbehebung zu 
ergreifen. 

(52) Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde teilte der Kommis-
sion ebenso mit, dass sie am 25. November 2008 be-
schlossen hatte, das Luftverkehrsbetreiberzeugnis von 
One-Two-Go zu reaktivieren. Seinem Mutterunternehmen 
Orient Thai war eine Wiederaufnahme seiner Flüge mit 
Luftfahrzeugen des Musters MD-80 bereits am 7. Oktober 
2008 genehmigt worden. 

(53) Ein Team europäischer Sachverständiger hat im König-
reich Thailand vom 10. bis 13. März 2009 eine Be-
standsaufnahme in den Bereichen Flugbetrieb und Zulas-
sung von Flugpersonal durchgeführt, um zu überprüfen, 
ob die zuvor von der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde 
festgestellten Sicherheitsmängel von den Luftfahrtunter-
nehmen beseitigt wurden. Das Team konnte feststellen, 
dass One-Two-Go keinen Flugbetrieb unterhält. One- 
Two-Go ist für den Einzelverkauf von Flügen zuständig, 
die in Wirklichkeit von Orient Thai im Rahmen einer 
Wet-Lease-Vereinbarung durchgeführt werden. Hierbei 
ist One-Two-Go der Leasingnehmer und Orient Thai 
der Leasinggeber. Orient Thai stellt One-Two-Go die Luft-
fahrzeuge und die gesamte Besatzung zur Verfügung und 
übernimmt die Instandhaltung und Versicherung. Sämt-
liche Mitarbeiter, die im Namen von One-Two-Go am 
Betrieb von Orient Thai beteiligt sind, sind bei Orient 
Thai angestellt. 

(54) Laut dem Bericht über die Bestandsaufnahme haben bis-
her sowohl das Unternehmen Orient Thai als auch die 
thailändische Zivilluftfahrtbehörde Maßnahmen ergriffen, 
um die zuvor festgestellten Sicherheitsmängel zu behe-
ben. Die Kommission wird die Sicherheit von Orient Thai 
sorgfältig überwachen. Zu diesem Zweck sollte die thai-
ländische Zivilluftfahrtbehörde der Kommission innerhalb 
von maximal zwei Monaten sämtliche erforderlichen In-
formationen über die Wirksamkeit der besagten Maßnah-
men zukommen lassen. 

(55) Am 19. März 2009 teilte die thailändische Zivilluftfahrt-
behörde der Kommission mit, dass One-Two-Go die 
Durchführung eigener Flüge ab Juli 2009 plant. Aus 
dem Bericht des EU-Teams geht jedoch hervor, dass die 
thailändische Zivilluftfahrtbehörde One-Two-Go ein Luft-
verkehrsbetreiberzeugnis erteilt hat, obwohl sie nicht in 
der Lage war, die Fähigkeit des Unternehmens zur siche-
ren Durchführung des Flugbetriebs zu beurteilen, da die-
ses nie die genauen Nachweise erbracht hat, die nach 
thailändischen Vorschriften zur Umsetzung der ICAO- 

Richtlinien erforderlich sind. Ferner kündigte die thailän-
dische Zivilluftfahrtbehörde am 29. März 2009 an, One- 
Two-Go das Luftverkehrsbetreiberzeugnis entziehen zu 
wollen. Das Unternehmen werde jedoch auf der Grund-
lage seiner Betriebsgenehmigung weiterhin Linienflüge 
von Orient Thai chartern. 

(56) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher 
festgestellt, dass das Unternehmen One-Two-Go die ein-
schlägigen Sicherheitsnormen nicht einhält. Gegen dieses 
Unternehmen sollte eine Betriebsuntersagung ergehen, 
und es sollte demzufolge in Anhang A aufgenommen 
werden. 

Luftfahrtunternehmen aus der Republik Benin 

(57) Laut den Ergebnissen des Audits, den die ICAO im Rah-
men des Programms zur universellen Bewertung der Si-
cherheitsaufsicht (USOAP) im März 2007 in Benin 
durchgeführt hat, gibt es stichhaltige Beweise dafür, 
dass die für die Kontrolle der in Benin zugelassenen Luft-
fahrtunternehmen zuständigen Behörden nur unzurei-
chend in der Lage sind, Sicherheitsmängel zu beheben. 
Bei diesem Audit wurden zahlreiche schwere Mängel fest-
gestellt bezüglich der Fähigkeit der beninischen Zivilluft-
fahrtbehörden, ihre Zuständigkeiten im Bereich der Si-
cherheitsaufsicht wahrzunehmen. 80,22 % der ICAO- 
Richtlinien wurden zu dem Zeitpunkt, als die ICAO 
ihre Bewertung abschloss, nicht angewandt. In Bezug 
auf bestimmte kritische Aspekte wie die Bereitstellung 
von Personal mit technischen Qualifikationen wurden 
über 98 % der ICAO-Richtlinien nicht wirksam ange-
wandt. Im Bereich der Behebung von Sicherheitsmängeln 
wurden über 93 % der ICAO-Richtlinien nicht wirksam 
angewandt. 

(58) Es liegen Beweise dafür vor, dass die zuständigen Behör-
den Benins nicht hinreichend in der Lage sind, die von 
der ICAO festgestellten Verstöße wirksam zu beheben. 
Dies geht aus dem Abschlussbericht der ICAO vom De-
zember 2007 hervor, in dem sie die Auffassung vertritt, 
dass ein großer Teil der von diesen Behörden vorgeschla-
genen oder durchgeführten Maßnahmen nicht wirklich 
zur Beseitigung der festgestellten Mängel beiträgt. Insbe-
sondere im Bereich Flugbetrieb war die Hälfte der von 
Benin vorgeschlagenen Maßnahmen nach Auffassung der 
ICAO nicht uneingeschränkt annehmbar. 

(59) Aufgrund des ICAO-Abschlussberichts hat die Kommis-
sion Konsultationen mit den zuständigen Behörden Be-
nins aufgenommen. Sie hat dabei schwerwiegende Beden-
ken bezüglich der Sicherheit des Betriebs der im Land 
zugelassenen Luftfahrtunternehmen vorgebracht und um 
Klärungen bezüglich der Maßnahmen gebeten, die die 
zuständigen Behörden Benins in Bezug auf die Feststel-
lungen der ICAO zur Annehmbarkeit der Behebungs-
maßnahmen getroffen haben. 

(60) Während der Anhörung vor dem Flugsicherheitsaus-
schuss am 25. März 2009 gaben die zuständigen Behör-
den Benins an, dass die Durchführung der Maßnahmen 
zur Mängelbehebung, die 2008 abgeschlossen werden 
sollte, in Wirklichkeit auf August/Dezember 2009 ver-
schoben worden war.
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(61) Aus den von den zuständigen Behörden Benins vorgeleg-
ten Unterlagen geht hervor, dass die Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisse, die in Benin zugelassenen Unternehmen erteilt 
wurden, gegen die ICAO-Richtlinien für internationale 
Flüge verstoßen. Dies bestätigt, dass die von der ICAO 
festgestellten Mängel bisher nicht wirksam behoben wur-
den. Eine Prüfung der Luftverkehrsbetreiberzeugnisse und 
der dazugehörenden Betriebsspezifikationen der Unterneh-
men Aero Benin, Africa Airways, Benin Golf Air, Benin 
Littoral Airways, Cotair, Royal Air und Trans Air Benin 
wirft schwerwiegende Bedenken auf. Das Luftverkehrs-
betreiberzeugnis von Africa Airways wurde nicht vorge-
legt. In den anderen Luftverkehrsbetreiberzeugnissen sind 
die geltenden Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die 
Zulassung erfolgte, nicht aufgeführt. Ferner ist den Unter-
nehmen ein weltweiter Flugbetrieb erlaubt, auch wenn 
nach Auskunft der zuständigen Behörden Benins der Be-
trieb auf Benin und/oder die Subregion beschränkt ist. 
Außerdem scheinen sich die Flüge von Aero Benin, Benin 
Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair und Trans Air 
Benin auf Sichtflugbetrieb (VFR-Flüge) zu beschränken, 
was für einen sicheren Flugbetrieb in Europa unzureichend 
wäre. Keines dieser Unternehmen verfügt über die für die 
Navigation im europäischen Luftraum erforderlichen Son-
dergenehmigungen RVSM, RNAV und RNP. Die zuständi-
gen Behörden Benins haben angegeben, dass sie die Gül-
tigkeitsdauer der Luftverkehrsbetreiberzeugnisse auf sechs 
Monate beschränkt haben und die Situation zügig klären 
wollen. Bis diese Unternehmen gemäß den ICAO-Richtli-
nien erwartungsgemäß neu zugelassen worden sind, sollte 
gegen sie nach Auffassung der Kommission eine Betriebs-
untersagung ergehen, und sie sollten auf der Grundlage 
der gemeinsamen Kriterien in Anhang A geführt werden. 

(62) Das Luftfahrtunternehmen Alafia JET beantragte eine An-
hörung vor dem Flugsicherheitsausschuss. Am 24. März 
2009 erhielt das Unternehmen die Möglichkeit, sich vor 
dem Flugsicherheitsausschuss zu äußern, und übermittelte 
schriftliche Unterlagen zu seinem Flugbetrieb. Den Aussa-
gen des Unternehmens zufolge beschränken sich seine 
Flüge in die Europäische Union auf Ambulanzflüge auf 
Abruf. Ferner informierte das Unternehmen den Ausschuss 
über mehrere Maßnahmen, die es getroffen hat, um die bei 
Vorfeldinspektionen im Rahmen des SAFA-Programms 
von Frankreich festgestellten Mängel ( 1 ) zu beheben. Das 
wiederholte Auftreten von Sicherheitsmängeln bei Vorfel-
dinspektionen, die an bei Flügen in die Gemeinschaft ein-
gesetzten Luftfahrzeugen durchgeführt wurden, deutet auf 
systemische Sicherheitsmängel hin, die den Flugbetrieb die-
ses Unternehmens beeinträchtigen. Die von dem Unter-
nehmen bisher getroffenen Maßnahmen waren nicht aus-
reichend, um diese Mängel zu beheben. 

(63) Angesichts der zahlreichen und wiederholten Sicherheits-
mängel, die bei Vorfeldinspektionen an Luftfahrzeugen 
von Alafia JET festgestellt wurden, und der mangelnden 
Fähigkeit der zuständigen Behörden Benins, ihre Aufsichts-
tätigkeit über in Benin zugelassene Luftfahrtunternehmen 
angemessen auszuüben, ist die Kommission der Auffas-
sung, dass Flüge des Unternehmens Alafia JET in die 
Gemeinschaft nicht länger erlaubt sein sollten. Auf der 
Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher festge-
stellt, dass Alafia JET in Anhang A aufgenommen werden 
sollte. 

(64) Die Kommission unterstützt die von den zuständigen Be-
hörden Benins unternommenen Bemühungen um eine 
verbesserte Sicherheitsaufsicht über ihre Luftfahrtunterneh-
men und ist der Auffassung, dass die von der Weltbank 
angekündigte beträchtliche Zuwendung an die Republik 
Benin die Voraussetzungen für erhebliche Fortschritte bei 
der Einhaltung der ICAO-Richtlinien schaffen wird. 

Luftfahrtunternehmen aus der Gabunischen Republik 

Gabon Airlines 

(65) Gabon Airlines durfte die EU seit Juli 2008 nur mit dem 
Luftfahrzeug des Musters Boeing 767-200 mit dem Ein-
tragungskennzeichen TR-LHP unter den in Erwägungs-
grund 15 der Verordnung (EG) Nr. 715/2008 ( 2 ) darge-
legten Voraussetzungen anfliegen. 

(66) Seitdem liegen stichhaltige Beweise vor für Sicherheits-
mängel seitens des in Gabun zugelassenen Unternehmens 
Gabon Airlines. Diese Mängel wurden von Frankreich bei 
Vorfeldinspektionen im Rahmen des SAFA-Programms 
festgestellt ( 3 ). 

(67) Gabon Airlines hat jedoch angemessen und rechtzeitig auf 
eine Anfrage der französischen Zivilluftfahrtbehörde hin-
sichtlich der Sicherheitsaspekte seines Flugbetriebs geant-
wortet. 

(68) Gabon Airlines beantragte eine Anhörung vor dem Flug-
sicherheitsausschuss und wurde am 25. März 2009 gehört. 
Die Kommission nahm zur Kenntnis, dass die zuständigen 
Behörden Gabuns Gabon Airlines im Februar 2009 einem 
Audit zum Zwecke der Neuzulassung unterzogen. Im 
Zuge dieses Audits wurden bestimmte Verstöße festge-
stellt, deren Streichung zum Zeitpunkt der Anhörung 
nicht zufrieden stellend nachgewiesen wurde. Laut den 
zuständigen Behörden Gabuns ist das Luftfahrzeug mo-
mentan wegen einer Basis-Instandhaltung nicht im Einsatz. 
Die Behörden teilten zudem ihre Absicht mit, vor einer 
neuen Betriebszulassung des Luftfahrzeugs mit dem Ein-
tragungskennzeichen TR-LHP die zufrieden stellende Be-
seitigung der festgestellten Mängel zu überprüfen. 

(69) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher 
festgestellt, dass Gabon Airlines weiterhin in Anhang B 
geführt werden sollte, und dass dieser Anhang geändert 
werden sollte, um dem Zustand des Luftfahrzeugs mit 
dem Eintragungskennzeichen TR-LHP Rechnung zu tragen 
und sicherzustellen, dass der derzeitige Umfang der Flüge 
in die Gemeinschaft erhalten bleibt. 

Afrijet 

(70) Das in Gabun zugelassene Unternehmen Afrijet durfte die 
Gemeinschaft seit Juli 2008 nur mit den Luftfahrzeugen 
des Musters Falcon 50 mit den Eintragungskennzeichen 
TR-LGV und TR-LGY sowie mit dem Luftfahrzeug des 
Musters Falcon 900 mit dem Eintragungskennzeichen 
TR-AFJ unter den in Erwägungsgrund 15 der Verordnung 
(EG) Nr. 715/2008 ( 4 ) dargelegten Voraussetzungen anflie-
gen.
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(71) Seitdem liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende 
Sicherheitsmängel seitens Afrijet. Diese Mängel wurden 
von Frankreich bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des 
SAFA-Programms festgestellt ( 1 ). 

(72) Afrijet hat jedoch angemessen und rechtzeitig auf eine 
Anfrage der französischen Zivilluftfahrtbehörde hinsicht-
lich der Sicherheitsaspekte seines Flugbetriebs geantwor-
tet. 

(73) Die Kommission nahm zur Kenntnis, dass die zuständi-
gen Behörden Gabuns Afrijet im Januar 2009 einem 
Audit zum Zwecke der Neuzulassung unterzogen. Nach-
dem die Behebung der bei diesem Audit festgestellten 
Mängel überprüft worden war, wurde dem Unternehmen 
im Februar 2009 ein neues Luftverkehrsbetreiberzeugnis 
ausgestellt, in dem ein zweites Luftfahrzeug des Musters 
Falcon 900 mit dem Eintragungskennzeichen TR-AFR 
aufgeführt ist. 

(74) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird daher 
festgestellt, dass Afrijet weiterhin in Anhang B geführt 
werden sollte, und dass dieser Anhang geändert werden 
sollte, um der Änderung des Luftverkehrsbetreiberzeug-
nisses Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass der 
derzeitige Umfang der Flüge in die Gemeinschaft erhalten 
bleibt. 

Société Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG) 

(75) SN2AG beantragte eine Anhörung vor dem Flugsicher-
heitsausschuss und wurde am 25. März 2009 gehört. Die 
Kommission nahm zur Kenntnis, dass dieses Unterneh-
men eine weitere Umstrukturierung vorgenommen und 
eine Reihe von Abhilfemaßnahmen eingeleitet hat, um 
die internationalen Sicherheitsnormen in stärkerem 
Maße einzuhalten. Die Kommission nahm ebenso zur 
Kenntnis, dass die zuständigen Behörden Gabuns 
SN2AG im Februar 2009 einem Audit zum Zwecke 
der Neuzulassung unterzogen. Nachdem die Behebung 
aller bei diesem Audit festgestellten Mängel überprüft 
worden war, wurde dem Unternehmen im Februar 
2009 ein neues Luftverkehrsbetreiberzeugnis ausgestellt. 

(76) Es liegen stichhaltige Beweise dafür vor, dass bestimmte 
Sicherheitsanforderungen der ICAO noch nicht erfüllt 
werden. So hat das Unternehmen zum Zeitpunkt der 
Anhörung z. B. die vorgeschriebene Flugdatenanalyse 
für Luftfahrzeuge des Musters Fokker 28-0100 (Fokker 
100) noch nicht eingeführt. 

(77) Es liegen stichhaltige Beweise vor für einen Mangel an 
Transparenz und rechtzeitigen Mitteilungen seitens 
SN2AG bei Antworten auf Anfragen der Kommission. 
SN2AG gab an, dass Vorfeldinspektionen im Rahmen 
des SAFA-Programms keine gravierenden Mängel erga-
ben, obwohl Frankreich bei Vorfeldinspektionen im Rah-
men des SAFA-Programms ( 2 ) in Wirklichkeit mehrere 
Mängel festgestellt hatte. 

(78) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird dem-
zufolge festgestellt, dass SN2AG weiterhin in Anhang A 
geführt werden sollte. 

(79) Dennoch ist die Kommission bereit, die Situation dieses 
Unternehmens erneut zu prüfen, sofern weitere Entwick-
lungen ein Beseitigen der Sicherheitsmängel hinreichend 
belegen. 

Allgemeine Sicherheitsaufsicht über Luftfahrtunternehmen aus 
Gabun 

(80) Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die neue von 
der Gabunischen Republik im Juli 2008 eingerichtete zu-
ständige Behörde Gabuns („Agence Nationale de l’Avia-
tion Civile“, nachstehend ANAC) am 23. Januar 2009 
ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Die ANAC, die noch 
erheblich vergrößert werden soll, ist derzeit damit be-
schäftigt, ausreichende finanzielle Mittel zu sichern und 
ausreichend Personal mit technischen Qualifikationen an-
zustellen, um ihre Pflichten gegenüber der ICAO auch 
wirklich erfüllen zu können. 

(81) Die Kommission hat die zuständigen gabunischen Behör-
den darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Leistungs-
überwachung der in Gabun zugelassenen Luftfahrtunter-
nehmen — trotz der verstärkten Aufsichtstätigkeiten die-
ser Behörden — die Ergebnisse von Vorfeldinspektionen 
nach wie vor Anlass zur Sorge geben. Die zuständigen 
gabunischen Behörden wurden aufgefordert, für Klarheit 
zu sorgen und gegebenenfalls die notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen. 

(82) Die Kommission unterstützt die Bemühungen der zustän-
digen Behörden Gabuns um eine Reform des Zivilluft-
fahrtssystems und insbesondere die aktuelle Neuzulas-
sung aller Fluggesellschaften, um die Einhaltung der Si-
cherheitsnormen der ICAO zu gewährleisten. Die Kom-
mission ist bereit, zum gegebenen Zeitpunkt eine Über-
prüfung der erzielten Fortschritte vor Ort in Erwägung zu 
ziehen. 

Luftfahrtunternehmen aus der Ukraine 

Motor Sich JSC Airlines 

(83) Es liegen stichhaltige Beweise vor für gravierende Sicher-
heitsmängel seitens des in der Ukraine zugelassenen Un-
ternehmens Motor Sich. Diese Mängel wurden von 
Frankreich und einem ECAC-Staat (Türkei) bei Vorfeldin-
spektionen im Rahmen des SAFA-Programms festge-
stellt ( 3 ). Die wiederholte Feststellung dieser Inspektions-
ergebnisse deutet auf systemische Sicherheitsmängel hin. 

(84) Die zuständigen Behörden der Türkei beschlossen am 
27. November 2008, eine sofortige Betriebsuntersagung 
für dieses Unternehmen auszusprechen. 

(85) In seiner Antwort auf die Anfrage der türkischen Zivil-
luftfahrtbehörde teilte Motor Sich den Entschluss mit, 
seine Flüge mit Luftfahrzeugen des Musters AN-24 in 
dieses Land einzustellen. Dieser Entschluss wurde umge-
setzt.
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(86) Motor Sich hat rechtzeitig auf eine Anfrage der französi-
schen Zivilluftfahrtbehörde geantwortet und angegeben, 
welche Maßnahmen zur Mängelbehebung im Anschluss 
an die von Frankreich am 12. März 2008 durchgeführte 
Vorfeldinspektion getroffen worden waren. Diese Ant-
wort war jedoch nicht angemessen, da das Unternehmen 
keine entsprechenden Nachweise übermittelt hat. 

(87) Die Kommission erhielt von den zuständigen Behörden 
der Türkei Informationen, wonach die zuständigen Be-
hörden der Ukraine nach einer außerplanmäßigen Inspek-
tion des Betreibers beschlossen, diesem das Luftverkehrs-
betreiberzeugnis zu entziehen. Später beschlossen diese 
Behörden, eine Weiterführung des Flugbetriebs von Mo-
tor Sich in dieses Land mit einigen Einschränkungen 
hinsichtlich der Flüge mit AN-24-Luftfahrzeugen zu ge-
nehmigen. 

(88) Die zuständigen Behörden der Ukraine haben am 
16. März 2009 auf eine Anfrage der Kommission hin-
sichtlich der Sicherheitsaufsicht über Motor Sich geant-
wortet. Ihren Angaben zufolge wurde dem Unternehmen 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis am 22. Januar entzogen, 
doch genehmigte die staatliche Luftfahrtbehörde nach 
Abschluss von Maßnahmen zur Mängelbehebung durch 
das Unternehmen eine Weiterführung des Betriebs. Da-
von ausgenommen waren lediglich die Luftfahrzeuge des 
Musters AN-24 seiner Flotte. Weder wurde das Datum 
der Ausstellung eines solchen Luftverkehrsbetreiberzeug-
nisses mit Einschränkungen angegeben noch wurden Be-
lege dafür vorgelegt, dass eine Inspektion des Unterneh-
mens stattgefunden hatte, um sicherzustellen, dass die 
einschlägigen Sicherheitsanforderungen von der gesamten 
Flotte erfüllt werden. Letztlich erneuerte die staatliche 
Luftfahrtbehörde laut dem vorstehend genannten Schrei-
ben dieser Behörden das Luftverkehrsbetreiberzeugnis 
und genehmigte dem Unternehmen Flüge mit Luftfahr-
zeugen des Musters AN-24, nachdem Inspektionen mit 
positiven Ergebnissen ergeben hatten, dass das Unterneh-
men die Mängel an Luftfahrzeugen dieses Musters besei-
tigt hatte. 

(89) Dieses Schreiben ist nach Auffassung der Kommission 
keine angemessene Antwort, da die darin übermittelten 
Informationen nicht mit den Informationen übereinstim-
men, die die zuständigen ukrainischen Behörden am 
2. Februar 2009 übermittelt haben und denen zufolge 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis für Motor Sich Airlines 
(Gültigkeit bis 8. November 2010) am 8. November 
2008 und die Betriebsspezifikationen (Gültigkeit bis 
8. November 2010) am 23. Dezember 2008 ausgestellt 
wurden. 

(90) Motor Sich beantragte eine Anhörung vor der Kommis-
sion und dem Flugsicherheitsausschuss und wurde am 
24. März 2009 gehört. Vor dem Flugsicherheitssauschuss 
hat Motor Sich durch mangelnde Transparenz und unzu-
reichende Kommunikation hinsichtlich seiner Flüge in die 
Gemeinschaft erkennen lassen, dass ihm die Fähigkeit 
fehlt, die festgestellten Sicherheitsmängel zu beheben. 

(91) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die zu-
ständigen Behörden der Ukraine nicht hinreichend in der 
Lage sind, den Flugbetrieb des Luftfahrtunternehmens ge-
mäß ihren Verpflichtungen nach dem Abkommen von 
Chicago zu kontrollieren. 

(92) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird fest-
gestellt, dass Motor Sich nicht die Fähigkeit belegt hat, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die ein-
schlägigen Sicherheitsnormen zu erfüllen, und daher in 
Anhang A aufgenommen werden sollte. 

Ukraine Cargo Airways 

(93) Das Luftfahrtunternehmen Ukraine Cargo Airways (UCA) 
beantragte eine Anhörung vor der Kommission und dem 
Flugsicherheitsausschuss und wurde am 24. März 2009 
gehört. 

(94) Aus den Unterlagen, die das Unternehmen der Kommis-
sion am 16. März 2009 übermittelte, geht hervor, dass 
das Unternehmen Maßnahmen getroffen hatte, um zuvor 
festgestellte Mängel an seinen Luftfahrzeugen, die bei Flü-
gen in die Gemeinschaft eingesetzt wurden, zu beheben. 
Laut den vom Unternehmen vorgelegten Informationen 
hat die ukrainische Luftfahrtbehörde UCA im November 
2008 einem Audit unterzogen. Im Anschluss daran 
wurde sein Luftverkehrsbetreiberzeugnis für zwei Jahre 
bis November 2010 verlängert. Die Kommission hat je-
doch keine Auskünfte von den zuständigen Behörden der 
Ukraine bezüglich des vor der Verlängerung des Luftver-
kehrsbetreiberzeugnisses durchgeführten Audits und sei-
ner Ergebnisse erhalten. 

(95) Ferner gab das Unternehmen vor der Kommission und 
dem Flugsicherheitsausschuss an, dass es von mehreren 
Mitgliedstaaten eine schriftliche Bestätigung dafür erhal-
ten hatte, dass die von den inspizierenden Behörden die-
ser Mitgliedstaaten festgestellten Sicherheitsmängel von 
UCA in geeigneter Weise beseitigt worden waren. Mit 
Ausnahme eines Mitgliedstaats, bei dem es um ein Luft-
fahrzeug des Musters AN-12 ging, das aus dem Luft-
verkehrsbetreiberzeugnis gestrichen wurde, wurden die 
Angaben von UCA von den anderen betroffenen Mit-
gliedstaaten jedoch nicht bestätigt. 

(96) Um umfassend beurteilen zu können, ob das Unterneh-
men in der Lage ist, einen angemessenen Plan zur Män-
gelbehebung zu entwickeln und diesen wirksam umzu-
setzen, ist nach Auffassung der Kommission eine Besich-
tigung vor Ort erforderlich. Aufgrund der mangelnden 
Zusammenarbeit seitens der zuständigen ukrainischen 
Behörden konnte eine solche Besichtigung leider nicht 
vor der Sitzung des Flugsicherheitsausschusses vom 
24. März 2009 stattfinden. Während dieser Sitzung des 
Flugsicherheitsausschusses erklärte sich die ukrainische 
Luftfahrtbehörde bereit, einen solchen Besuch der Kom-
mission und der Mitgliedstaaten zu empfangen. Die Kom-
mission wird auf der Grundlage der im Rahmen dieses 
Besuchs gewonnenen Nachweise über Änderungen der 
für das Unternehmen geltenden Betriebsuntersagung ent-
scheiden. 

(97) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird fest-
gestellt, dass dieses Unternehmen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht aus Anhang A gestrichen werden kann. 

Ukrainian Mediterranean Airlines 

(98) Das Luftfahrtunternehmen Ukrainian Mediterranean Air-
lines (UMAir) beantragte eine Anhörung vor der Kom-
mission und dem Flugsicherheitsausschuss und wurde am 
24. März 2009 gehört.
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(99) Aus den Unterlagen, die das Unternehmen der Kommis-
sion am 16. Oktober 2008 übermittelte, geht hervor, 
dass das Unternehmen Maßnahmen getroffen hatte, um 
zuvor festgestellte Mängel an seinen Luftfahrzeugen, die 
bei Flügen in die Gemeinschaft eingesetzt wurden, zu 
beheben. 

(100) Die zuständigen Behörden der Ukraine sandten der Kom-
mission am 5. November 2008 ein Schreiben zu, in dem 
sie angaben, dass die Gültigkeit des Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses der Unternehmens bis zum 15. Dezember 
2008 verlängert worden war und dass das Verfahren 
für eine weitere Verlängerung um zwei Jahre bis zum 
15. Dezember 2010 noch nicht abgeschlossen war. Mit 
diesem Schreiben übermittelten sie ein Dokument, das 
die im Anschluss an einen Audit vom 31. Oktober 
2008 ausgestellte Zulassungsurkunde von UMAir ent-
hielt. Allerdings legten weder das Unternehmen noch 
die zuständigen ukrainischen Behörden den Auditbericht 
für die Ausstellung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
des Unternehmens vor. 

(101) Außerdem hat das Unternehmen gegenüber der Kommis-
sion und dem Flugsicherheitsausschuss angegeben, dass 
es die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung aller 
Sicherheitsmängel, die im September 2007 zu der Be-
triebsuntersagung geführt hatten, getroffen hat. 

(102) Um umfassend beurteilen zu können, ob das Unterneh-
men in der Lage ist, einen angemessenen Plan zur Män-
gelbehebung zu entwickeln und diesen wirksam umzu-
setzen, ist nach Auffassung der Kommission eine Besich-
tigung vor Ort erforderlich. Aufgrund der mangelnden 
Zusammenarbeit seitens der zuständigen ukrainischen 
Behörden konnte eine solche Besichtigung leider nicht 
vor der Sitzung des Flugsicherheitsausschusses vom 
24. März 2009 stattfinden. Während dieser Sitzung des 
Flugsicherheitsausschusses erklärte sich die ukrainische 
Luftfahrtbehörde bereit, einen solchen Besuch der Kom-
mission und der Mitgliedstaaten zu empfangen. Die Kom-
mission wird auf der Grundlage der im Rahmen dieses 
Besuchs gewonnenen Nachweise über Änderungen der 
für das Unternehmen geltenden Betriebsuntersagung ent-
scheiden. 

(103) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird fest-
gestellt, dass dieses Unternehmen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht aus Anhang A gestrichen werden kann. 

Allgemeine Sicherheitsaufsicht über Luftfahrtunternehmen aus 
der Ukraine 

(104) Die Kommission hat die zuständigen ukrainischen Behör-
den darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Leistungs-
überwachung der in der Ukraine zugelassenen Luftfahrt-
unternehmen — trotz der verstärkten Aufsichtstätigkei-
ten dieser Behörden — die Ergebnisse von Vorfeldinspek-
tionen nach wie vor Anlass zur Sorge geben. Während 
der Sitzung des Flugsicherheitsausschusses im November 
2008 wurden die zuständigen ukrainischen Behörden 
aufgefordert, für Klarheit zu sorgen und die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen. Zudem erklärten sich diese Be-
hörden bereit, sich einer von der Kommission zusammen 
mit den Mitgliedstaaten organisierten Sicherheitsprüfung 
zu unterziehen. Die ukrainische Luftfahrtbehörde über-

mittelte der Kommission jedoch nicht den Fortschrittsbe-
richt bezüglich des Plans zur Mängelbehebung, mit dem 
die Sicherheitsaufsicht in der Ukraine verstärkt und ver-
bessert werden soll, obwohl sie nach der Verordnung 
(EG) Nr. 715/2008 ( 1 ) verpflichtet ist, alle drei Monate 
einen solchen Bericht vorzulegen. 

(105) Bei der Vorbereitung dieses Prüfungsbesuchs zeigten die 
zuständigen Behörden außerdem eine mangelnde Zusam-
menarbeit, wie das Versäumnis, die geforderten Unterla-
gen zur Lufttüchtigkeit einzureichen, und die Ablehnung 
des von der Kommission vorgeschlagenen Besuchspro-
gramms deutlich machen. Die Kommission musste ihre 
vom 9. bis 13. Februar 2009 geplante Sicherheitsprüfung 
demzufolge absagen. 

(106) Die Kommission nimmt die Aussagen der zuständigen 
ukrainischen Behörden zur Kenntnis. Diese sind mit ei-
nem gemeinsamen Besuch der Kommission, der Mitglied-
staaten und der EASA einverstanden und erklären erneut 
ihre Bereitschaft, an der erfolgreichen Organisation einer 
solchen Sicherheitsprüfung mitzuwirken und so zu be-
weisen, dass sie in der Lage sind, die Aufsicht über alle in 
der Ukraine zugelassenen Luftfahrtunternehmen gemäß 
den geltenden ICAO-Anforderungen durchzuführen. 

Bangkok Airways 

(107) Ein Team europäischer Sachverständiger ist vom 10. bis 
13. März 2009 in das Königreich Thailand gereist, um 
konkrete Auskünfte über das derzeitige Sicherheitsniveau 
der Betriebsnormen des Luftfahrtunternehmens Bangkok 
Airways sowie über die von der thailändischen Zivilluft-
fahrtbehörde durchgeführten Aufsichtstätigkeiten über 
dieses Unternehmen einzuholen. Durch die Mission sollte 
insbesondere geklärt werden, ob Luftfahrzeuge dieses Un-
ternehmens von dem Luftfahrtunternehmen Siem Reap 
Airways International eingesetzt werden, das von den 
zuständigen Behörden des Königreichs Kambodscha zu-
gelassen und durch die Verordnung (EG) Nr. 
1131/2008 ( 2 ) der Kommission vom 14. November 
2008 in Anhang A der gemeinschaftlichen Liste aufge-
nommen wurde. 

(108) Dem Bericht zufolge hat das Luftfahrtunternehmen der-
zeit die tatsächliche Kontrolle über seinen Betrieb, und 
sämtliche Mitarbeiter sind von den zuständigen Behörden 
Thailands ordnungsgemäß zugelassen. Außerdem geht 
aus dem Bericht hervor, dass die thailändische Zivilluft-
fahrtbehörde das Unternehmen angemessen beaufsichtigt. 
Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien sind nach 
Auffassung der Kommission zum jetzigen Zeitpunkt da-
her keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

Luftfahrtunternehmen aus Kambodscha 

(109) Die zuständigen Behörden Kambodschas haben der Kom-
mission Fortschritte bei der Umsetzung ihres Aktions-
plans mitgeteilt, mit dem die von der ICAO in ihrem 
letzten USOAP-Bericht festgestellten Mängel beseitigt 
werden sollen, insbesondere die im Bereich Flugbetrieb. 
So soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsaufsicht 
über Luftfahrtunternehmen in Kambodscha den ICAO- 
Richtlinien entspricht.
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(110) Die zuständigen Behörden Kambodschas haben der Kom-
mission mitgeteilt, dass sie die Luftverkehrsbetreiberzeug-
nisse der folgenden Luftfahrtunternehmen ausgesetzt ha-
ben: Siem Reap Airways International im Dezember 
2008 und Cambodia Angkor Airways im Februar 
2009. Zudem bestätigten sie, dass mit Ausnahme von 
Helicopter Cambodia und Sokha Airlines alle ausgestell-
ten Luftverkehrsbetreiberzeugnisse mittlerweile entweder 
entzogen oder ausgesetzt wurden. 

(111) Siem Reap Airways hat die Aufhebung der Aussetzung 
seines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses beantragt. Da die 
zuständigen Behörden Kambodschas erklärt haben, dass 
sie die Einhaltung der geltenden Vorschriften noch nicht 
abschließend bewertet haben, sollte das Unternehmen 
weiterhin in Anhang A geführt werden. 

Luftfahrtunternehmen aus der Demokratischen Re-
publik Kongo 

(112) Der Generaldirektor Zivilluftfahrt der Demokratischen 
Republik Kongo teilte der Kommission in einem Schrei-
ben vom 4. März 2009 mit, dass bestimmte in Anhang 
A der Verordnung (EG) Nr. 1131/2008 der Kommission 
aufgeführte Fluggesellschaften ihren Flugbetrieb eingestellt 
haben und dass folgenden Luftfahrtunternehmen ein 
Luftverkehrsbetreiberzeugnis erteilt wurde: Air Katanga, 
Busy Bee Congo, Entreprise World Airways (EWA), Gi-
lembe Air Soutenance (Gisair), Kin Avia, Swala Aviation. 
Die noch tätigen Luftfahrtunternehmen werden einer Be-
wertung hinsichtlich einer Verlängerung ihrer Luftver-
kehrsbetreiberzeugnisse unterzogen. 

(113) Anhang A der gemeinschaftlichen Liste sollte daher ent-
sprechend aktualisiert werden, und die Luftfahrtunterneh-
men, denen die zuständigen Behörden der Demokrati-
schen Republik Kongo ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis 
erteilt haben, sollten darin aufgenommen werden. Da 
jedoch keine Nachweise für Entzug, Annullierung oder 
Abgabe der Luftverkehrsbetreiberzeugnisse der Luftfahrt-
unternehmen, die ihren Betrieb eingestellt haben, vorge-
legt wurden, kann keines dieser Unternehmen von der 
gemeinschaftlichen Liste gestrichen werden. 

(114) In seinem Schreiben ersuchte der Generaldirektor Zivil-
luftfahrt der Demokratischen Republik Kongo die Kom-
mission ferner, das Luftfahrtunternehmen Hewa Bora von 
Anhang A in Anhang B zu überführen, um diesem Un-
ternehmen eine Wiederaufnahme seines Flugbetriebs zwi-
schen Kinshasa und Brüssel mit einem Luftfahrzeug des 
Musters Boeing 767 mit dem Eintragungskennzeichen 
9Q-CJD zu ermöglichen. Da nicht nachgewiesen wurde, 
dass das Unternehmen und die für die Regulierungs- und 
Sicherheitsaufsicht zuständige Behörde die einschlägigen 
Sicherheitsnormen einhalten, kann zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keine diesbezügliche Entscheidung getroffen 
werden. Hewa Bora Airways sollte demzufolge weiterhin 
in Anhang A aufgeführt werden. 

Luftfahrtunternehmen aus der Republik Angola 

(115) Die zuständigen Behörden Angolas haben beantragt, der 
Kommission und dem Flugsicherheitsausschuss einen 
Fortschrittsbericht über die Durchführung ihres Plans 
zur Mängelbehebung vorzulegen. Die Behörden haben 
diesen Plan erstellt, um die von der ICAO im Rahmen 
des Programms zur universellen Bewertung der Sicher-
heitsaufsicht (USOAP) festgestellten Mängel zu beseitigen. 

Am 26. März 2009 äußerten sich die zuständigen Be-
hörden Angolas zur Organisation, Struktur und Personal-
situation der Behörde, zur Festlegung von Normen in den 
Bereichen Erlaubnisse für Luftfahrtpersonal und Ausbil-
dung, zum Flugbetrieb und zur Lufttüchtigkeit, insbeson-
dere in Bezug auf Änderungen der primären Rechtsvor-
schriften und der Rechtsvorschriften für die Zivilluftfahrt. 
Dementsprechend haben sie bereits das Verfahren zur 
Neuzulassung aller in Angola ansässigen Luftfahrtunter-
nehmen eingeleitet. Ferner teilten die zuständigen Behör-
den Änderungen ihrer Rechtsvorschriften zur Untersu-
chung von Unfällen und Störungen mit. 

(116) Die zuständigen Behörden Angolas haben außerdem an-
gegeben, dass das Luftfahrtunternehmen TAAG u. a. in 
den Bereichen Flugbetrieb, Management, Qualität und 
Rationalisierung der Kosten nach wie vor erhebliche Ve-
ränderungen erfährt. 

(117) Die Kommission nimmt den von den zuständigen Be-
hörden Angolas vorgelegten Fortschrittsbericht zur 
Kenntnis und wird die Situation der in Angola zugelasse-
nen Luftfahrtunternehmen in einer nächsten Sitzung des 
Flugsicherheitsausschusses prüfen. 

Luftfahrtunternehmen aus der Republik Indonesien 

(118) Nach der Verabschiedung des neuen Luftfahrtgesetzes am 
12. Januar 2009 übermittelten die zuständigen Behörden 
Indonesiens der Kommission die geltenden Sicherheits-
vorschriften für die Zivilluftfahrt (CASRs = Civil Aviation 
Safety Regulations) und Auslegungsanleitungen sowie ei-
nen ausführlichen Bericht über den aktuellen Stand der 
Durchführung des Plans zur Behebung der Mängel, die 
die ICAO im Rahmen ihres Programms zur universellen 
Bewertung der Sicherheitsaufsicht (USOAP) festgestellt 
hat. 

(119) Auf Ersuchen der indonesischen Zivilluftfahrtbehörde 
reiste ein Team europäischer Sachverständiger vom 23. 
bis 27. Februar 2009 zu einer Bestandsaufnahme nach 
Indonesien. In diesem Rahmen wurden auch vier Luft-
fahrtunternehmen (Garuda Indonesia, Mandala Airlines, 
Airfast Indonesia und Ekspres Transportasi Antarbenua) 
besucht, um zu überprüfen, ob die indonesische Zivilluft-
fahrtbehörde in der Lage ist, ihre Sicherheitsaufsicht den 
einschlägigen Normen entsprechend zu gewährleisten. 

(120) Laut dem Bericht über den Besuch haben erhebliche Ver-
besserungen in Bezug auf die Struktur und die Personal-
besetzung der Zivilluftfahrtbehörde stattgefunden. Das 
sollte der Zivilluftfahrtbehörde eigentlich ermöglichen, 
ihre Regulierungs- und Aufsichtsaufgaben angemessen 
wahrzunehmen. Aus dem Bericht geht jedoch ebenfalls 
hervor, dass trotz dieser Verbesserungen zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht die gesamten Aufsichtstätigkeiten 
durchgeführt werden. Das derzeitige System für die Auf-
sichtstätigkeiten ermöglicht kein angemessenes Weiter-
verfolgen der Mängel, die die Zivilluftfahrtbehörde bei 
indonesischen Luftfahrtunternehmen feststellt. Insbeson-
dere ist die Zivilluftfahrtbehörde derzeit scheinbar nicht 
in der Lage, das Zieldatum für die Behebung eines Man-
gels, den tatsächlichen Behebungszeitpunkt und eventuell 
gewährte Fristverlängerungen für die Behebung zu ermit-
teln. Die derzeitige Wirksamkeit der Aufsicht der Zivil-
luftfahrtbehörde über indonesische Luftfahrtunternehmen 
wird somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unzurei-
chend erachtet und muss verbessert werden.
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(121) Die Kommission nimmt den Inhalt der Abweichungen 
von Anhang 6 des Abkommens von Chicago zur Kennt-
nis, die Indonesien der ICAO am 20. Februar 2009 mit-
geteilt hat. Zu diesen Abweichungen zählt die Nichtum-
setzung einiger ICAO-Anforderungen in Bezug auf An-
hang 6, die in einigen Fällen unmittelbare Auswirkungen 
auf die Sicherheit des Flugbetriebs indonesischer Luft-
fahrtunternehmen haben. Die Kommission nimmt jedoch 
ebenfalls zur Kenntnis, dass die von dem Team europä-
ischer Sachverständiger besuchten Luftfahrtunternehmen 
(mit einigen Ausnahmen in Bezug auf bestimmte Luft-
fahrzeuge) freiwillig entsprechend den ICAO-Anforderun-
gen ausgerüstet sind. 

(122) Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird fest-
gestellt, dass der derzeitige Wirkungsgrad der von der 
indonesischen Zivilluftfahrtbehörde durchgeführten Auf-
sichtstätigkeiten keine angemessene Durchsetzung und 
Wahrung der einschlägigen Sicherheitsnormen durch in 
Indonesien zugelassene Luftfahrtunternehmen ermöglicht. 
Deshalb kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein indo-
nesisches Luftfahrtunternehmen von der gemeinschaftli-
chen Liste gestrichen werden. Um die Wirksamkeit der 
Aufsichtstätigkeiten in der nächsten Sitzung des Flugsi-
cherheitsausschusses neu zu bewerten, wird die Kommis-
sion eng mit den zuständigen Behörden Indonesiens zu-
sammenarbeiten. 

(123) Die zuständigen Behörden Indonesiens haben der Kom-
mission auch eine aktualisierte Liste der Luftfahrtunter-
nehmen, die über ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis verfü-
gen, übermittelt. Derzeit sind die folgenden Luftfahrtun-
ternehmen in Indonesien zugelassen: Garuda Indonesia, 
Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, 
Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service, 
Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi 
Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri 
MG Airlines, Ekspress Transportasi Antar Benua, Ma-
nunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, 
Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Cardig Air, Travel 
Ekspress Aviation Service, Republic Expres Airlines, KAL 
Star, Airfast Indonesia, Sayap Garuda Indah, Survei Udara 
Penas, Nusantara Buana Air, Nyaman Air, Travira Utama, 
Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya 
Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Avia-

tion, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air 
Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa 
Air, Atlas Delta Satya, Pura Wisata Baruna, Penerbangan 
Angkasa Semesta, ASI Pudjiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi 
Air, Balai Kalibrasi Penerbangan, Sampoerna Air Nusan-
tara, Mimika Air, ALFA Trans Dirgantara und Eastindo. 
Die gemeinschaftliche Liste sollte entsprechend aktuali-
siert werden, und diese Luftfahrtunternehmen sollten in 
Anhang A aufgenommen werden. 

Allgemeine Erwägungen bezüglich der anderen in 
den Anhängen A und B geführten Luftfahrtunterneh-
men 

(124) Der Kommission wurden trotz ihrer ausdrücklichen 
Nachfragen keine Nachweise für die vollständige Umset-
zung angemessener Behebungsmaßnahmen durch die 
Luftfahrtunternehmen, die in der am 14. November 
2008 aufgestellten gemeinschaftlichen Liste aufgeführt 
sind, und durch die für die Regulierungsaufsicht über 
diese Luftfahrtunternehmen zuständigen Behörden über-
mittelt. Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien 
wird daher festgestellt, dass diese Luftfahrtunternehmen 
weiterhin einer Betriebsuntersagung (Anhang A) bezie-
hungsweise Betriebsbeschränkungen (Anhang B) unterlie-
gen sollten. 

(125) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Flugsicherheitsausschus-
ses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 474/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Anhang A wird durch den Anhang A dieser Verordnung 
ersetzt. 

2. Anhang B wird durch den Anhang B dieser Verordnung er-
setzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Antonio TAJANI 
Mitglied der Kommission
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ANHANG A 

LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DEREN GESAMTER BETRIEB IN DER GEMEINSCHAFT 
UNTERSAGT IST ( 1 ) 

Name des Luftfahrtunternehmens gemäß 
Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

(AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr 
verwendeter Name, falls abweichend) 

Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) oder der Betriebsgenehmigung 

ICAO-Kennung des 
Luftfahrtunternehmens Staat des Luftfahrtunternehmens 

AIR COMPANY KOKSHETAU AK-0357-08 KRT Republik Kasachstan 

Air Koryo unbekannt KOR Demokratische Volksrepublik Korea 

Air West Co. Ltd 004/A AWZ Republik Sudan 

Ariana Afghan Airlines 009 AFG Islamische Republik Afghanistan 

ATMA AIRLINES AK-0372-08 AMA Republik Kasachstan 

BERKUT AIR/BEK AIR AK-0311-07 BKT Republik Kasachstan 

EAST WING AK-0332-07 EWZ Republic of Kazakhstan 

MOTOR SICH 025 MSI Ukraine 

ONE TWO GO AIRLINES 
COMPANY LIMITED 

15/2549 OTG Königreich Thailand 

SAYAT AIR AK-0351-08 SYM Republik Kasachstan 

SIEM REAP AIRWAYS 
INTERNATIONAL 

AOC/013/00 SRH Königreich Kambodscha 

Silverback Cargo Freighters unbekannt VRB Republik Ruanda 

STARLINE KZ AK-0373-08 LMZ Republik Kasachstan 

UKRAINE CARGO AIRWAYS 145 UKS Ukraine 

UKRAINIAN MEDITERRANEAN 
AIRLINES 

164 UKM Ukraine 

VOLARE AVIATION ENTERPRISE 143 VRE Ukraine 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht von Angola zuständig sind, 
zugelassen wurden, einschließlich 

Republik Angola 

AEROJET unbekannt unbekannt Republik Angola 

AIR26 unbekannt unbekannt Republik Angola 

AIR GEMINI 02/2008 unbekannt Republik Angola 

Air Gicango unbekannt unbekannt Republik Angola
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Name des Luftfahrtunternehmens gemäß 
Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

(AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr 
verwendeter Name, falls abweichend) 

Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) oder der Betriebsgenehmigung 

ICAO-Kennung des 
Luftfahrtunternehmens Staat des Luftfahrtunternehmens 

AIR JET unbekannt unbekannt Republik Angola 

AIR NAVE unbekannt unbekannt Republik Angola 

ALADA unbekannt unbekannt Republik Angola 

ANGOLA AIR SERVICES unbekannt unbekannt Republik Angola 

Diexim unbekannt unbekannt Republik Angola 

GIRA GLOBO unbekannt unbekannt Republik Angola 

HELIANG unbekannt unbekannt Republik Angola 

HELIMALONGO 11/2008 unbekannt Republik Angola 

MAVEWA unbekannt unbekannt Republik Angola 

RUI & CONCEICAO unbekannt unbekannt Republik Angola 

SAL unbekannt unbekannt Republik Angola 

SONAIR 14/2008 unbekannt Republik Angola 

TAAG ANGOLA AIRLINES 001 DTA Republik Angola 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht von Benin zuständig sind, 
zugelassen wurden, einschließlich 

Republik Benin 

AERO BENIN PEA Nr. 014/MDCTTTATP-PR/ 
ANAC/DEA/SCS 

unbekannt Republik Benin 

AFRICA AIRWAYS unbekannt unbekannt Republik Benin 

ALAFIA JET PEA Nr. 014/ANAC/MDCTTTATP- 
PR/DEA/SCS 

IGA Republik Benin 

BENIN GOLF AIR PEA Nr. 012/MDCTTP-PR/ANAC/ 
DEA/SCS. 

unbekannt Republik Benin 

BENIN LITTORAL AIRWAYS PEA Nr. 013/MDCTTTATP-PR/ 
ANAC/DEA/SCS. 

BLA Republik Benin 

COTAIR PEA Nr. 015/MDCTTTATP-PR/ 
ANAC/DEA/SCS. 

unbekannt Republik Benin 

ROYAL AIR PEA Nr. 11/ANAC/MDCTTP-PR/ 
DEA/SCS 

unbekannt Republik Benin 

TRANS AIR BENIN PEA Nr. 016/MDCTTTATP-PR/ 
ANAC/DEA/SCS 

TNB Republik Benin
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Name des Luftfahrtunternehmens gemäß 
Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

(AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr 
verwendeter Name, falls abweichend) 

Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) oder der Betriebsgenehmigung 

ICAO-Kennung des 
Luftfahrtunternehmens Staat des Luftfahrtunternehmens 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht der Demokratischen Republik 
Kongo zuständig sind, zugelassen 
wurden, einschließlich 

Demokratische Republik Kongo 

Africa One 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 CFR Demokratische Republik Kongo 

AFRICAN AIR SERVICES 
COMMUTER 

409/CAB/MIN/TVC/051/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

AIGLE AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

AIR BENI 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

AIR BOYOMA 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

AIR INFINI 409/CAB/MIN/TC/006/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

AIR KASAI 409/CAB/MIN/TVC/036/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/031/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

AIR NAVETTE 409/CAB/MIN/TC/015/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/029/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

BEL GLOB AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

BLUE AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/028/08 BUL Demokratische Republik Kongo 

BRAVO AIR CONGO 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

BUSINESS AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/048/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/052/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

BUTEMBO AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

CARGO BULL AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

CETRACA AVIATION SERVICE 409/CAB/MIN/TVC/026/08 CER Demokratische Republik Kongo 

CHC STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

COMAIR 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

COMPAGNIE AFRICAINE 
D’AVIATION (CAA) 

409/CAB/MIN/TVC/035/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

DOREN AIR CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

EL SAM AIRLIFT 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 unbekannt Demokratische Republik Kongo
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Name des Luftfahrtunternehmens gemäß 
Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

(AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr 
verwendeter Name, falls abweichend) 

Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) oder der Betriebsgenehmigung 

ICAO-Kennung des 
Luftfahrtunternehmens Staat des Luftfahrtunternehmens 

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS 
(EWA) 

409/CAB/MIN/TVC/003/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

ESPACE AVIATION SERVICE 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

FilaIR 409/CAB/MIN/TVC/037/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

FREE AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

GALAXY KAVATSI 409/CAB/MIN/TVC/027/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

GILEMBE AIR SOUTENANCE 
(GISAIR) 

409/CAB/MIN/TVC/053/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

GOMA EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/045/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

Hewa Bora Airways (HBA) 409/CAB/MIN/TVC/038/08 ALX Demokratische Republik Kongo 

International Trans Air Business 
(ITAB) 

409/CAB/MIN/TVC/033/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

KATANGA AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/042/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

KIVU AIR 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

Lignes Aériennes Congolaises (LAC) Ministerialunterschrift (Verordnung 
Nr. 78/205) 

LCG Demokratische Republik Kongo 

MALU AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/04008 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

Malila Airlift 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 MLC Demokratische Republik Kongo 

MANGO AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/034/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

PIVA AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

SAFARI LOGISTICS SPRL 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

SAFE AIR COMPANY 409/CAB/MIN/TVC/025/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

SERVICES AIR 409/CAB/MIN/TVC/030/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

SUN AIR SERVICES 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/050/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo
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Name des Luftfahrtunternehmens gemäß 
Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

(AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr 
verwendeter Name, falls abweichend) 

Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) oder der Betriebsgenehmigung 

ICAO-Kennung des 
Luftfahrtunternehmens Staat des Luftfahrtunternehmens 

TEMBO AIR SERVICES 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

Thom’s airways 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

TMK AIR COMMUTER 409/CAB/MIN/TVC/044/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

TRACEP CONGO AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/046/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

TRANS AIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/024/08 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

TRANSPORTS AERIENS 
CONGOLAIS (TRACO) 

409/CAB/MIN/TC/0105/2006 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

VIRUNGA AIR CHARTER 409/CAB/MIN/TC/018/2005 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

WIMBI DIRA AIRWAYS 409/CAB/MIN/TVC/039/08 WDA Demokratische Republik Kongo 

ZAABU INTERNATIONAL 409/CAB/MIN/TVC/049/09 unbekannt Demokratische Republik Kongo 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht von Äquatorialguinea zustän-
dig sind, zugelassen wurden, 
einschließlich 

Äquatorialguinea 

Cronos AIRLINES unbekannt unbekannt Äquatorialguinea 

CEIBA INTERCONTINENTAL unbekannt CEL Äquatorialguinea 

EGAMS unbekannt EGM Äquatorialguinea 

EUROGUINEANA DE AVIACION y 
transportes 

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS EUG Äquatorialguinea 

General work aviacion 002/ANAC k.A. Äquatorialguinea 

GETRA — Guinea Ecuatorial de 
Transportes Aereos 

739 GET Äquatorialguinea 

GUINEA AIRWAYS 738 k.A. Äquatorialguinea 

STAR EQUATORIAL AIRLINES unbekannt unbekannt Äquatorialguinea 

UTAGE — Union de Transport 
Aereo de Guinea Ecuatorial 

737 UTG Äquatorialguinea 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht von Indonesien zuständig 
sind, zugelassen wurden, 
einschließlich 

Republik Indonesien 

AIR PACIFIC UTAMA 135-020 unbekannt Republik Indonesien 

AIRFAST INDONESIA 135-002 AFE Republik Indonesien 

ALFA TRANS DIRGANTATA 135-012 unbekannt Republik Indonesien
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Name des Luftfahrtunternehmens gemäß 
Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis 
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Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) oder der Betriebsgenehmigung 

ICAO-Kennung des 
Luftfahrtunternehmens Staat des Luftfahrtunternehmens 

ASCO NUSA AIR TRANSPORT 135-022 unbekannt Republik Indonesien 

ASI PUDJIASTUTI 135-028 unbekannt Republik Indonesien 

ATLAS DELTA SATYA 135-023 unbekannt Republik Indonesien 

AVIASTAR MANDIRI 135-029 unbekannt Republik Indonesien 

BALAI KALIBRASI FASITAS 
PENERBANGAN 

135-031 unbekannt Republik Indonesien 

CARDIG AIR 121-013 unbekannt Republik Indonesien 

DABI AIR 135-030 unbekannt Republik Indonesien 

DERAYA AIR TAXI 135-013 DRY Republik Indonesien 

DERAZONA AIR SERVICE 135-010 unbekannt Republik Indonesien 

DIRGANTARA AIR SERVICE 135-014 DIR Republik Indonesien 

EASTINDO 135-038 unbekannt Republik Indonesien 

EKSPRESS 
TRANSPORTASI ANTAR BENUA 

135-032 unbekannt Republik Indonesien 

GARUDA INDONESIA 121-001 GIA Republik Indonesien 

GATARI AIR SERVICE 135-018 GHS Republik Indonesien 

INDONESIA AIR ASIA 121-009 AWQ Republik Indonesien 

INDONESIA AIR TRANSPORT 135-017 IDA Republik Indonesien 

INTAN ANGKASA AIR SERVICE 135-019 unbekannt Republik Indonesien 

KAL STAR 121-037 unbekannt Republik Indonesien 

KARTIKA AIRLINES 121-003 KAE Republik Indonesien 

KURA-KURA AVIATION 135-016 unbekannt Republik Indonesien 

LION MENTARI ARILINES 121-010 LNI Republik Indonesien 

LINUS AIRWAYS 121-029 unbekannt Republik Indonesien 

MANDALA AIRLINES 121-005 MDL Republik Indonesien 

MANUNGGAL AIR SERVICE 121-020 unbekannt Republik Indonesien 

MEGANTARA AIRLINES 121-025 unbekannt Republik Indonesien 

MERPATI NUSANTARA AIRLINES 121-002 MNA Republik Indonesien
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Name des Luftfahrtunternehmens gemäß 
Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

(AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr 
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Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) oder der Betriebsgenehmigung 

ICAO-Kennung des 
Luftfahrtunternehmens Staat des Luftfahrtunternehmens 

METRO BATAVIA 121-007 BTV Republik Indonesien 

MIMIKA AIR 135-007 unbekannt Republik Indonesien 

NATIONAL UTILITY HELICOPTER 135-011 unbekannt Republik Indonesien 

NUSANTARA BUANA AIR 135-041 unbekannt Republik Indonesien 

NYAMAN AIR 135-042 unbekannt Republik Indonesien 

PELITA AIR SERVICE 121-008 PAS Republik Indonesien 

PENERBANGAN ANGKASA 
SEMESTA 

135-026 unbekannt Republik Indonesien 

PURA WISATA BARUNA 135-025 unbekannt Republik Indonesien 

REPUBLIC EKSPRESS 121-040 RPH Republik Indonesien 

RIAU AIRLINES 121-017 RIU Republik Indonesien 

PT. SAMPOERNA AIR 
NUSANTARA 

135-036 unbekannt Republik Indonesien 

PT. SAYAP GARUDA INDAH 135-004 unbekannt Republik Indonesien 

SMAC 135-015 SMC Republik Indonesien 

SRIWIJAYA AIR 121-035 SJY Republik Indonesien 

SURVEI UDARA PENAS 135-006 unbekannt Republik Indonesien 

TRANSWISATA PRIMA AVIATION 135-021 unbekannt Republik Indonesien 

TRAVEL EKSPRESS AVIATION 
SERVICE 

121-038 XAR Republik Indonesien 

TRAVIRA UTAMA 135-009 unbekannt Republik Indonesien 

TRI MG INTRA AIRLINES 121-018 TMG Republik Indonesien 

TRIGANA AIR SERVICE 121-006 TGN Republik Indonesien 

WING ABADI NUSANTARA 121-012 WON Republik Indonesien 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht der Kirgisischen Republik zu-
ständig sind, zugelassen wurden, 
einschließlich 

Kirgisische Republik 

AIR MANAS 17 MBB Kirgisische Republik 

Avia Traffic Company 23 AVJ Kirgisische Republik 

AEROSTAN (EX Bistair-FEZ Bishkek) 08 BSC Kirgisische Republik
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Name des Luftfahrtunternehmens gemäß 
Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

(AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr 
verwendeter Name, falls abweichend) 

Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) oder der Betriebsgenehmigung 

ICAO-Kennung des 
Luftfahrtunternehmens Staat des Luftfahrtunternehmens 

Click Airways 11 CGK Kirgisische Republik 

DAMES 20 DAM Kirgisische Republik 

EASTOK AVIA 15 unbekannt Kirgisische Republik 

Golden Rule Airlines 22 GRS Kirgisische Republik 

ITEK Air 04 IKA Kirgisische Republik 

KYRGYZ TRANS AVIA 31 KTC Kirgisische Republik 

Kyrgyzstan 03 LYN Kirgisische Republik 

MAX Avia 33 MAI Kirgisische Republik 

S GROUP AVIATION 6 unbekannt Kirgisische Republik 

Sky Gate International Aviation 14 SGD Kirgisische Republik 

Sky Way air 21 SAB Kirgisische Republik 

Tenir Airlines 26 TEB Kirgisische Republik 

Trast Aero 05 TSJ Kirgisische Republik 

VALOR AIR 07 unbekannt Kirgisische Republik 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht von Liberia zuständig sind, 
zugelassen wurden 

Liberia 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht der Gabunischen Republik 
zuständig sind, zugelassen wurden, 
ausgenommen Gabon Airlines und 
Afrijet, einschließlich 

Gabunische Republik 

AIR SERVICES SA 0002/MTACCMDH/SGACC/DTA unbekannt Gabunische Republik 

AIR TOURIST (ALLEGIANCE) 0026/MTACCMDH/SGACC/DTA NIL Gabunische Republik 

NATIONALE ET REGIONALE 
TRANSPORT (NATIONALE) 

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA NRT Gabunische Republik 

NOUVELLE AIR AFFAIRES 
GABON (SN2AG) 

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA NVS Gabunische Republik 

SCD AVIATION 0022/MTACCMDH/SGACC/DTA unbekannt Gabunische Republik 

SKY GABON 0043/MTACCMDH/SGACC/DTA SKG Gabunische Republik 

SOLENTA AVIATION GABON 0023/MTACCMDH/SGACC/DTA unbekannt Gabunische Republik
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Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht von Sierra Leone zuständig 
sind, zugelassen wurden, 
einschließlich 

Sierra Leone 

AIR RUM, Ltd unbekannt RUM Sierra Leone 

DESTINY AIR SERVICES, Ltd unbekannt DTY Sierra Leone 

HEAVYLIFT CARGO unbekannt unbekannt Sierra Leone 

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD unbekannt ORJ Sierra Leone 

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd unbekannt PRR Sierra Leone 

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES 
LTD 

unbekannt SVT Sierra Leone 

TEEBAH AIRWAYS unbekannt unbekannt Sierra Leone 

Alle Luftfahrtunternehmen, die von 
Behörden, die für die Regulierungs-
aufsicht von Swasiland zuständig sind, 
zugelassen wurden, einschließlich 

Swasiland 

AERO AFRICA (PTY) LTD unbekannt RFC Swasiland 

JET Africa Swaziland unbekannt OSW Swasiland 

ROYAL SWAZI NATIONAL 
AIRWAYS CORPORATION 

unbekannt RSN Swasiland 

SCAN AIR CHARTER, Ltd unbekannt unbekannt Swasiland 

SWAZI EXPRESS AIRWAYS unbekannt SWX Swasiland 

SWAZILAND AIRLINK unbekannt SZL Swasiland
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ANHANG B 

LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DEREN BETRIEB IN DER GEMEINSCHAFT BESCHRÄNKUNGEN 
UNTERLIEGT ( 1 ) 

Name des Luft-
fahrtunternehmens 
gemäß Angabe im 
Luftverkehrsbetrei-
berzeugnis (AOC) 
(und ggf. im Ge-

schäftsverkehr ver-
wendeter Name, 
falls abweichend) 

Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) 

ICAO-Ken-
nung des 
Luftfahrt-

unter-
nehmens 

Staat des 
Luftfahrt-

unternehmens 
Luftfahrzeugmuster Eintragungskennzeichen und 

ggf. Seriennummer Eintragungsstaat 

AFRIJET ( 1 ) CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA Gabunische 
Republik 

Gesamte Flotte mit 
Ausnahme von: 2 
Luftfahrzeuge Falcon 
50; 1 Luftfahrzeug 
Falcon 900 

Gesamte Flotte mit 
Ausnahme von: TR- 
LGV; TR-LGY; TR-AFJ 

Gabunische 
Republik 

Air Bangladesh 17 BGD Bangladesh B747-269B S2-ADT Bangladesh 

Air Service 
Comores 

06-819/TA-15/DGACM KMD Komoren Gesamte Flotte mit 
Ausnahme von: LET 
410 UVP 

Gesamte Flotte mit 
Ausnahme von: D6- 
CAM (851336) 

Komoren 

GABON 
AIRLINES ( 2 ) 

CTA 0001/MTAC/ANAC GBK Gabunische 
Republik 

Gesamte Flotte mit 
Ausnahme von: 1 
Luftfahrzeug Boeing 
B767-200 

Gesamte Flotte mit 
Ausnahme von: TR-LHP 

Gabunische 
Republik 

( 1 ) Afrijet ist es ausschließlich gestattet, die aufgeführten Luftfahrzeuge für seinen derzeitigen Flugbetrieb in der Europäischen Gemeinschaft zu nutzen. 
( 2 ) Gabon Airlines ist es ausschließlich gestattet, das aufgeführte Luftfahrzeug für seinen derzeitigen Flugbetrieb in der Europäischen Gemeinschaft zu nutzen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 299/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomen-
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No-
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die 
Einreihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführ-
ten Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No-
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom-
binierte Nomenklatur - auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen - übernimmt 
und die aufgrund besonderer gemeinschaftlicher Regelun-
gen aufgestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maß-
nahmen im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit der in Spalte 3 genannten Begrün-
dung in den in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Code einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, 
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No-
menklatur betreffen und die mit dem in dieser Verord-
nung festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstim-
men, während eines Zeitraums von drei Monaten von 
dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen des Arti-
kels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 
des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiter verwendet wer-
den können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter den in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Code eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind-
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dem in dieser Verordnung 
festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstimmen, können 
während eines Zeitraums von drei Monaten gemäß den Bestim-
mungen des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 weiter verwendet werden.. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

László KOVÁCS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Eine in einem Pappkarton für den Einzelverkauf 
aufgemachte Warenzusammenstellung, beste-
hend aus: 

— verschiedenen Kunststoffperlen und Fanta-
sieschmuckteilen zum Auffädeln, 

— einer aufgerollten Kunststoffschnur, 

— Magneten in Würfelform, 

— einer Anleitung und 

— einem Stoffbeutel mit Zugband. 

Mit der Zusammenstellung sollen Kinder Fanta-
sieschmuck herstellen, der mithilfe der Magnete 
verändert werden kann. 

Der Stoffbeutel kann sowohl zur Aufbewahrung 
der Einzelteile als auch des hergestellten Fanta-
sieschmucks dienen. 

9503 00 70 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften 
1 und 6 für die Auslegung der Kombinierten 
Nomenklatur sowie nach dem Wortlaut der 
KN-Codes 9503 00 und 9503 00 70. 

Die Art und Weise, in der diese Ware aufge-
macht ist, und der Wert der einzelnen Bestand-
teile weisen eindeutig darauf hin, dass die Wa-
renzusammenstellung als Spielzeug benutzt wer-
den soll (siehe auch die HS-Erläuterungen zu 
Position 9503, vorletzter Absatz). 

Die Einreihung als Fantasieschmuck in Position 
7117 ist ausgeschlossen, da die Ware, wenn sie 
einmal zusammengesetzt ist, das Aussehen und 
den Charakter von Spielzeug aufweist. 

Die Warenzusammenstellung ist daher als ande-
res Spielzeug, aufgemacht in Zusammenstellun-
gen oder Aufmachungen in den KN-Code 
9503 00 70 einzureihen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 300/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die Erteilung der vom 27. März bis zum 3. April 
2009 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 955/2005 eröffneten Zollkontingents zur 

Einfuhr von Reis mit Ursprung in Ägypten beantragten Lizenzen 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis-
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung ( 2 ), insbe-
sondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mir der Verordnung (EG) Nr. 955/2005 der Kommis-
sion ( 3 ) ist ein jährliches Zollkontingent für die Einfuhr 
von 5 605 Tonnen Reis des KN-Codes 1006 mit Ur-
sprung in Ägypten (laufende Nummer 09.4097) eröffnet 
worden. 

(2) Aus der Mitteilung gemäß Artikel 5 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 955/2005 geht hervor, dass sich die 
vom 27. März 2009 ab 13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) 
bis zum 3. April 2009, 13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 der genannten Verordnung 

eingereichten Anträge auf Mengen beziehen, die die ver-
fügbaren Mengen übersteigen. Es ist daher zu bestimmen, 
in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden 
können, indem der auf die beantragten Mengen anzu-
wendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird. 

(3) Außerdem ist die Einreichung neuer Einfuhrlizenzanträge 
im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 955/2005 gemäß 
Artikel 4 Absatz 2 derselben Verordnung bis zum Ende 
des laufenden Kontingentszeitraums auszusetzen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Den vom 27. März 2009 ab 13.00 Uhr (Brüsseler Orts-
zeit) bis zum 3. April 2009, 13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) 
eingereichten Einfuhrlizenzanträgen für Reis mit Ursprung in 
Ägypten des Kontingents gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
955/2005 wird für die beantragten Mengen stattgegeben, auf 
die ein Zuteilungskoeffizient von 23,68421 % angewendet wird. 

(2) Die Einreichung neuer Einfuhrlizenzanträge ab Freitag, 
dem 3. April 2009, 13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) wird bis 
zum Ende des laufenden Kontingentszeitraums ausgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung

DE 9.4.2009 Amtsblatt der Europäischen Union L 95/39 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13. 
( 3 ) ABl. L 164 vom 24.6.2005, S. 5.



VERORDNUNG (EG) Nr. 301/2009 DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter für die zweite Einzelausschreibung im Rahmen 
der Ausschreibung nach der Verordnung (EG) Nr. 186/2009 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 43 in Verbindung mit Arti-
kel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 186/2009 der Kommis-
sion ( 2 ) wurde in Übereinstimmung mit den Bedingungen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 105/2008 der Kommis-
sion vom 5. Februar 2008 mit Durchführungsvorschrif-
ten zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates hin-
sichtlich der Interventionen auf dem Markt für Butter ( 3 ) 
eine Ausschreibung zum Zweck des Ankaufs von Butter 
für den Zeitraum bis zum 31. August 2009 eröffnet. 

(2) Gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
105/2008 setzt die Kommission unter Berücksichtigung 

der für jede Einzelausschreibung erhaltenen Angebote ei-
nen Höchstankaufspreis fest, oder es wird beschlossen, 
die Ausschreibung zurückzuziehen. 

(3) Unter Berücksichtigung der für die zweite Einzelaus-
schreibung erhaltenen Angebote sollte ein Höchstan-
kaufspreis festgesetzt werden. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die im Rahmen der Ausschreibung nach der Verordnung 
(EG) Nr. 186/2009 durchgeführte zweite Einzelausschreibung, 
für die die Frist zur Einreichung der Angebote am 7. April 
2009 abgelaufen ist, wird der Höchstankaufspreis für Butter 
auf 220,00 EUR/100 kg festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 9. April 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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II 

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE 

RAT 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 30. März 2009 

zur Billigung des europäischen Generalplans für das Flugverkehrsmanagement des Projekts „Single 
European Sky ATM Research“ (SESAR) 

(2009/320/EG) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
219/2007 des Rates vom 27. Februar 2007 zur Gründung eines 
gemeinsamen Unternehmens zur Entwicklung des europäischen 
Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SE-
SAR) ( 1 ), 

auf Vorschlag der Kommission, 

gestützt auf die Entschließung des Rates vom 30. März 2009 
zur Billigung des europäischen Generalplans für das Flugver-
kehrsmanagement des Projekts „Single European Sky ATM Re-
search“ (SESAR), 

in der Erwägung, dass die erste Fassung des europäischen Ge-
neralplans für das Flugverkehrsmanagement, die in der Defini-
tionsphase des SESAR-Projekts entwickelt wurde und zu der 
relevante private Akteure wesentliche Beiträge geleistet haben, 

vorbehaltlich des Abschlusses einer ausreichenden Zahl von Mit-
gliedschaftsvereinbarungen die Grundlage für die Festlegung des 
Arbeitsprogramms des gemeinsamen Unternehmens SESAR und 
für die Entwicklungsphase des SESAR-Projekts bildet — 

BESCHLIESST: 

Einziger Artikel 

Der europäische Generalplan für das Flugverkehrsmanagement 
des Projekts „Single European Sky ATM Research“ (SESAR) wird 
gebilligt. 

Geschehen zu Brüssel am 30. März 2009. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

P. BENDL
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KOMMISSION 

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

zur Festsetzung einer neuen Frist für die Einreichung der Unterlagen für bestimmte im Rahmen des 
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates zu untersuchende Wirkstoffe 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 2564) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/321/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen 
von Biozid-Produkten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2 
Unterabsatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 der Kommis-
sion vom 4. Dezember 2007 über die zweite Phase des 
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 
2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Pro-
dukten ( 2 ) wurde die Liste der Wirkstoffe festgelegt, die 
im Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I, IA 
oder IB der Richtlinie 98/8/EG bewertet werden sollen. 

(2) Für eine Reihe von Wirkstoff-/Produktartkombinationen 
auf dieser Liste sind entweder alle Teilnehmer zurückge-
treten, oder die zum Berichterstatter für die Bewertung 
bestimmten Mitgliedstaaten haben innerhalb der in Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 
1451/2007 festgesetzten Fristen keine Unterlagen erhal-
ten. 

(3) Die Kommission hat gemäß Artikel 11 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 die Mitgliedstaaten in-
formiert. Diese Informationen wurden am 18. Januar 
2008 auch in elektronischer Form veröffentlicht. 

(4) Bestimmte Personen haben gemäß Artikel 12 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 innerhalb von drei 
Monaten nach der elektronischen Veröffentlichung dieser 
Informationen ihr Interesse bekundet, die Rolle des Teil-
nehmers für mehrere der betreffenden Wirkstoffe und 
Produktarten zu übernehmen. 

(5) Daher ist gemäß Artikel 12 Absatz 3 der genannten Ver-
ordnung für die Einreichung der Unterlagen für diese 
Wirkstoffe und Produktarten eine neue Frist festzusetzen. 

(6) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Biozid-Produkte — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die neue Frist für die Einreichung der Unterlagen für die im 
Anhang aufgeführten Wirkstoffe und Produktarten ist der 
31. Mai 2010. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Stavros DIMAS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

WIRKSTOFFE UND PRODUKTARTEN, FÜR DIE DER 31. MAI 2010 ALS NEUE FRIST FÜR DIE 
EINREICHUNG DER UNTERLAGEN GILT 

Name EG-Nummer CAS-Nummer Produktart Bericht erstattender 
Mitgliedstaat 

Margosa, Extrakt 283-644-7 84696-25-3 19 DE 

Reaktionsprodukt aus Dimethyladipat, Di-
methylglutarat, Dimethylsuccinat mit Was-
serstoffperoxid/Perestan 

432-790-1 — 4 HU
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 8. April 2009 

über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 2593) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/322/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen 
von Biozid-Produkten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2 
Unterabsatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 der Kommis-
sion vom 4. Dezember 2007 über die zweite Phase des 
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Ab-
satz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über das Inverkehrbringen von Bio-
zid-Produkten ( 2 ) wurde die Liste der Wirkstoffe festge-
legt, die im Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in 
Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG bewertet 
werden sollen. 

(2) Für eine Reihe von Wirkstoff/Produktart-Kombinationen 
aus dieser Liste haben entweder alle Teilnehmer ihre Be-
teiligung am Prüfprogramm beendet oder es sind keine 
vollständigen Unterlagen innerhalb der in Artikel 9 und 
Artikel 12 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 
festgelegten Fristen bei dem für die Bewertung zuständi-
gen Bericht erstattenden Mitgliedstaat eingegangen. 

(3) Die Kommission hat gemäß Artikel 11 Absatz 2, Arti-
kel 12 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 1451/2007 die Mitgliedstaaten informiert. 
Diese Informationen wurden am 18. Januar 2008 auch 
in elektronischer Form veröffentlicht. 

(4) Innerhalb von drei Monaten nach dieser Veröffentlichung 
hat keine Person und kein Mitgliedstaat ein Interesse 

daran bekundet, die Rolle des Teilnehmers für die betref-
fenden Wirkstoffe und Produktarten zu übernehmen. 

(5) Gemäß Artikel 12 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 
1451/2007 sollten die betreffenden Wirkstoffe und Pro-
duktarten daher nicht in Anhang I, IA oder IB der Richt-
linie 98/8/EG aufgenommen werden. 

(6) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Biozid-Produkte — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Entscheidung aufgeführten Wirkstoffe 
und Produktarten werden nicht in Anhang I, IA oder IB der 
Richtlinie 98/8/EG aufgenommen. 

Artikel 2 

Für die Zwecke von Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1451/2007 gilt diese Entscheidung ab dem 1. März 2009. 

Artikel 3 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 8. April 2009 

Für die Kommission 

Stavros DIMAS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Wirkstoffe und Produktarten, die nicht in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG aufgenommen werden 

Name EG-Nummer CAS-Nummer Produktart Bericht erstatten-
der Mitgliedstaat 

Ethanol 200-578-6 64-17-5 3 EL 

N-(trichlormethylthio)phthalimid/Folpet 205-088-6 133-07-3 6 IT 

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 6 EL 

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 13 EL 

Lignin 232-682-2 9005-53-2 1 EL 

Lignin 232-682-2 9005-53-2 2 EL 

Lignin 232-682-2 9005-53-2 3 EL 

Lignin 232-682-2 9005-53-2 4 EL 

Lignin 232-682-2 9005-53-2 6 EL 

Lignin 232-682-2 9005-53-2 13 EL 

Reaktionsprodukt aus Dimethyladipat, Dime-
thylglutarat, Dimethylsuccinat mit Wasserstoffpe-
roxid/Perestan 

432-790-1 - 3 HU 

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/ 
Didecylpolyoxethylammoniumborat 

Polymer 214710-34-6 2 EL 

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/ 
Didecylpolyoxethylammoniumborat 

Polymer 214710-34-6 6 EL 

N-Didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/ 
Didecylpolyoxethylammoniumborat 

Polymer 214710-34-6 13 EL 

Polyvinylpyrrolidon-Iod Polymer 25655-41-8 2 SE 

Polyvinylpyrrolidon-Iod Polymer 25655-41-8 4 SE 

Polyvinylpyrrolidon-Iod Polymer 25655-41-8 5 SE 

Polyvinylpyrrolidon-Iod Polymer 25655-41-8 6 SE
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III 

(In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte) 

IN ANWENDUNG VON TITEL VI DES EU-VERTRAGS ERLASSENE 
RECHTSAKTE 

BESCHLUSS 2009/323/JI DES RATES 

vom 6. April 2009 

zur Anpassung der Grundgehälter und Zulagen der Europol-Bediensteten 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Rechtsakt des Rates vom 3. Dezember 1998 
zur Festlegung des Statuts der Bediensteten von Europol ( 1 ) 
(nachstehend „Statut“ genannt), insbesondere auf Artikel 44, 

auf Initiative der Französischen Republik, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

nach Kenntnisnahme der Überprüfung des Besoldungsniveaus 
der Europol-Bediensteten durch den Verwaltungsrat von Euro-
pol, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Verwaltungsrat hat bei der Überprüfung des Besol-
dungsniveaus der Europol-Bediensteten die Änderungen 
bei den Lebenshaltungskosten in den Niederlanden sowie 
die Änderungen bei den Gehältern im öffentlichen Dienst 
der Mitgliedstaaten berücksichtigt. 

(2) Der Überprüfungszeitraum vom 1. Juli 2006 bis zum 
30. Juni 2007 rechtfertigt eine Erhöhung der Bezüge 
um 1,7 % für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis zum 
30. Juni 2008. 

(3) Es ist Aufgabe des Rates, durch einstimmigen Beschluss 
die Grundgehälter und Zulagen der Europol-Bediensteten 
auf der Grundlage der Überprüfung anzupassen — 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Das Statut wird wie folgt geändert: 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2007 

a) erhält die Tabelle der monatlichen Grundgehälter in Arti-
kel 45 folgende Fassung: 

„1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 15 394,26 

2 13 823,39 

3 9 487,89 9 732,93 9 977,99 10 241,90 10 505,80 10 782,24 11 057,44 11 347,77 11 639,94 11 947,84 12 252,56 

4 8 262,62 8 482,54 8 699,33 8 928,67 9 158,01 9 399,91 9 638,68 9 893,17 10 147,63 10 414,69 10 681,73 

5 6 808,03 6 987,10 7 163,03 7 351,54 7 540,05 7 741,11 7 939,03 8 149,53 8 356,88 8 576,79 8 796,72 

6 5 834,13 5 988,03 6 142,00 6 305,37 6 465,58 6 635,24 6 804,89 6 983,97 7 163,03 7 351,54 7 540,05 

7 4 863,32 4 992,14 5 117,80 5 252,90 5 387,97 5 529,37 5 670,73 5 821,54 5 969,20 6 126,29 6 283,37 

8 4 134,46 4 244,42 4 351,22 4 467,48 4 580,56 4 699,96 4 819,34 4 948,16 5 073,82 5 208,91 5 340,85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 3 644,36 3 741,74 3 839,15 3 939,65 4 040,21 4 147,02 4 253,84 4 366,94 4 476,94 4 596,29 4 712,53 

10 3 160,54 3 245,38 3 327,04 3 414,99 3 499,84 3 594,09 3 688,33 3 785,72 3 879,97 3 983,66 4 084,19 

11 3 063,15 3 144,84 3 223,36 3 308,20 3 393,01 3 484,12 3 572,10 3 666,35 3 760,60 3 861,15 3 958,50 

12 2 431,69 2 497,62 2 560,45 2 626,45 2 692,43 2 764,67 2 836,94 2 912,34 2 984,59 3 063,15 3 141,69 

13 2 089,21 2 145,77 2 199,18 2 258,88 2 315,43 2 378,25 2 437,95 2 503,92 2 566,78 2 635,88 2 701,84“ 

b) wird in Artikel 59 Absatz 3 der Betrag „1 019,43 EUR“ 
ersetzt durch „1 036,76 EUR“; 

c) wird in Artikel 59 Absatz 3 der Betrag „2 038,85 EUR“ 
ersetzt durch „2 073,51 EUR“; 

d) wird in Artikel 60 Absatz 1 der Betrag „271,86 EUR“ er-
setzt durch „276,48 EUR“; 

e) wird in Artikel 2 Absatz 1 von Anhang 5 der Betrag 
„284,20 EUR“ ersetzt durch „289,03 EUR“; 

f) wird in Artikel 3 Absatz 1 von Anhang 5 der Betrag 
„12 356,67 EUR“ ersetzt durch „12 566,73 EUR“; 

g) wird in Artikel 3 Absatz 1 von Anhang 5 der Betrag 
„2 780,26 EUR“ ersetzt durch „2 827,52 EUR“; 

h) wird in Artikel 3 Absatz 2 von Anhang 5 der Betrag 
„16 681,50 EUR“ ersetzt durch „16 965,09 EUR“; 

i) wird in Artikel 4 Absatz 1 von Anhang 5 der Betrag 
„1 235,67 EUR“ ersetzt durch „1 256,68 EUR“; 

j) wird in Artikel 4 Absatz 1 von Anhang 5 der Betrag 
„926,77 EUR“ ersetzt durch „942,53 EUR“; 

k) wird in Artikel 4 Absatz 1 von Anhang 5 der Betrag 
„617,83 EUR“ ersetzt durch „628,33 EUR“; 

l) wird in Artikel 4 Absatz 1 von Anhang 5 der Betrag 
„494,26 EUR“ ersetzt durch „502,66 EUR“; 

m) wird in Artikel 5 Absatz 3 von Anhang 5 der Betrag 
„1 743,78 EUR“ ersetzt durch „1 773,42 EUR“; 

n) wird in Artikel 5 Absatz 3 von Anhang 5 der Betrag 
„2 325,04 EUR“ ersetzt durch „2 364,57 EUR“; 

o) wird in Artikel 5 Absatz 3 von Anhang 5 der Betrag 
„2 906,29 EUR“ ersetzt durch „2 955,70 EUR“. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht. 

Artikel 3 

Der vorliegende Beschluss tritt am Tag nach seiner Annahme in 
Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 6. April 2009. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

J. POSPÍŠIL
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Abonnementpreise 2009 (ohne MwSt., einschl. Portokosten für Normalversand) 

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 1 000 EUR pro Jahr (*) 
Amtsblatt der EU, Reihen L + C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 100 EUR pro Monat (*) 
Amtsblatt der EU, Reihen L + C, Papierausgabe + jährliche 
CD-ROM 

22 EU-Amtssprachen 1 200 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihe L, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 700 EUR pro Jahr 
Amtsblatt der EU, Reihe L, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 70 EUR pro Monat 
Amtsblatt der EU, Reihe C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 400 EUR pro Jahr 
Amtsblatt der EU, Reihe C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 40 EUR pro Monat 
Amtsblatt der EU, Reihen L + C, monatliche (kumulative) CD-ROM 22 EU-Amtssprachen 500 EUR pro Jahr 
Supplement zum Amtsblatt (Reihe S), öffentliche Aufträge und 
Ausschreibungen, CD-ROM, 2 Ausgaben pro Woche 

Mehrsprachig: 
23 EU-Amtssprachen 

360 EUR pro Jahr 
(= 30 EUR pro Monat) 

Amtsblatt der EU, Reihe C — Auswahlverfahren Sprache(n) gemäß Auswahl- 
verfahren 

50 EUR pro Jahr 

(*) Verkauf von Einzelausgaben: bis 32 Seiten: 6 EUR 
33 bis 64 Seiten: 12 EUR 
mehr als 64 Seiten: Preisfestlegung von Fall zu Fall 

Das Amtsblatt der Europäischen Union, das in allen EU-Amtssprachen erscheint, kann in 22 Sprachfassungen 
abonniert werden. Es umfasst die Reihen L (Rechtsvorschriften) und C (Mitteilungen und Bekanntmachungen). 
Ein Abonnement gilt jeweils für eine Sprachfassung. 
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 920/2005 des Rates, veröffentlicht im Amtsblatt L 156 vom 
18. Juni 2005, die besagt, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der 
Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und zu veröffentlichen, werden die 
Amtsblätter in irischer Sprache getrennt verkauft. 
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt (Reihe S — Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge) umfasst 
alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen CD-ROM. 
Das Abonnement des Amtsblatts der Europäischen Union berechtigt auf einfache Anfrage hin zu dem Bezug der 
verschiedenen Anhänge des Amtsblatts. Die Abonnenten werden durch einen im Amtsblatt veröffentlichten 
„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert. 

Verkauf und Abonnements 

Die vom Amt für Veröffentlichungen herausgegebenen kostenpflichtigen Veröffentlichungen können über die 
Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
L-2985 LUXEMBURG 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
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